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Angola 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
- Resolution 952(1994) vom 27. Oktober 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 20. Oktober 1994 (S/1994/1197), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< und 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats beimißt, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Sonderbeauftragten und des 
Kommandeurs sowie des Personals der Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM II), der drei Beobachter
staaten des angolanischen Friedensprozesses, 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) und einiger Nachbarstaaten, insbeson
dere der Regierung Sambias, sowie sie ermuti
gend, ihre Bemühungen um die möglichst ra
sche Beilegung der angolanischen Krise auf 
dem Verhandlungswege im Rahmen der 
>Acordos de Paz< und der einschlägigen Reso
lutionen des Sicherheitsrats fortzusetzen, 

- ermutigt durch die beträchtlichen Fortschritte, 
die kürzlich in den Friedensgesprächen von 
Lusaka erzielt wurden, sowie erneut erklärend, 
wie wichtig es ist, daß die Parteien Flexibilität 
an den Tag legen und die Gespräche zu einem 
raschen und erfolgreichen Abschluß bringen 
und zu einer umfassenden Regelung gelangen, 

- erklärend, daß die neuerliche Behinderung 
oder Verzögerung des Friedensprozesses unan
nehmbar wäre, 

- jedoch zutiefst besorgt darüber, daß im gesam
ten Hoheitsgebiet Angolas weiterhin militäri
sche Feindseligkeiten ausgetragen werden, die 
umfangreiches Leid unter der Zivilbevölke
rung verursachen und die humanitären Hilfs
bemühungen behindern und die den erfolgrei
chen Abschluß der Friedensgespräche von Lu
saka verzögert und die wirksame Erfüllung des 
derzeitigen Mandats der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen für Angola (UNA
VEM II) behindert haben, 

- erneut erklärend, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der Re
solution 864(1993) vollinhaltlich anzuwenden, 

- betonend, daß letztlich die Angolaner selbst die 
Verantwortung für die erfolgreiche Durch
führung der >Acordos de Paz< und aller danach 
getroffenen Vereinbarungen tragen, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. Oktober 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM I I bis 
zum 8. Dezember 1994 zu verlängern; 

3. fordert die Parteien auf, die von ihnen bei den 
Gesprächen in Lusaka bereits eingegangenen 
Verpflichtungen einzuhalten, und fordert sie 
nachdrücklich auf, unverzüglich ein Abkom
men zu schließen und danach umgehend eine 
wirksame und tragfähige Waffenruhe herzu
stellen und diese voll zu achten; 

4. genehmigt zur Absicherung der Durchführung 
des Friedensabkommens in der ersten und so
mit kritischsten Phase die Wiederherstellung 
der Personalstärke der UNAVEM II auf den 
vorherigen Stand von 350 Militärbeobachtern 
und 126 Polizeibeobachtern mit einer entspre
chenden Zahl internationaler und örtlicher Be
diensteter, wobei die Dislozierung des zusätzli
chen Personals erfolgen soll, sobald der Rat ei
nen Bericht des Generalsekretärs erhält, aus 
dem hervorgeht, daß die Parteien ein Friedens
abkommen paraphiert haben und daß eine 
wirksame Waffenruhe in Kraft ist; 

5. bekräftigt seine Bereitschaft, nach der offiziel
len Unterzeichnung des in Lusaka zu 
schließenden Abkommens umgehend einen 
Bericht des Generalsekretärs zu prüfen, in dem 
dieser, wenn die Umstände es seiner Auffas
sung nach rechtfertigen, eine erweiterte Prä
senz der Vereinten Nationen in Angola emp
fiehlt, und begrüßt die in dieser Hinsicht vom 
Generalsekretär vorgenommene Eventualfall
planung; 

6. beklagt die Fortsetzung der militärischen 
Feindseligkeiten in ganz Angola unter Verstoß 
gegen die Resolutionen 922(1994), 932(1994) 
und 945(1994) und verlangt erneut, daß beide 
Parteien alle militärischen Operationen sofort 
einstellen; 

7. beklagt ferner die Verschlechterung der huma
nitären Situation, verurteilt alle Maßnahmen, 
insbesondere auch die Verlegung von Landmi
nen, die die humanitären Hilfsmaßnahmen ge
fährden oder behindern, und verlangt, daß bei
de Parteien Freigaben und Sicherheitsgarantien 
für die Auslieferung von Hilfsgütern an allen 
Orten erteilen und alles unterlassen, was die Si
cherheit des Hilfspersonals gefährden oder die 
Verteilung der humanitären Hilfsgüter an das 
angolanische Volk behindern könnte; 

8. verlangt in diesem Zusammenhang erneut, daß 
die verantwortlichen Parteien die am 27. Au
gust 1994 verschwundenen Mitarbeiter huma
nitärer Organisationen sofort freilassen, und 
fordert die Parteien, insbesondere die UNITA, 
erneut zur vollen Kooperation bei den Ermitt
lungen der Vereinten Nationen im Zusammen
hang mit dem Verschwinden dieser Personen 
auf; 

9. spricht denjenigen Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, die bereits zu den Hilfsmaßnahmen 
beigetragen haben, seine Anerkennung aus und 

appelliert an alle Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, Angola rasch weitere Hilfe zu ge
währen, um den wachsenden humanitären Be
darf zu decken; 

10. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß der Rat über den Fortgang der Friedensge
spräche von Lusaka sowie über die militärische 
und humanitäre Lage in Angola unterrichtet 
wird; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 4. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/63) 

Auf der 3450. Sitzung des Sicherheitsrats am 4. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Angola< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat vermerkt zwar mit Genugtu
ung die am 31. Oktober 1994 in Lusaka erfolgte 
Paraphierung des Friedensprotokolls, ist aber 
gleichzeitig zutiefst besorgt über die jüngsten Be
richte über verstärkte militärische Einsätze, insbe
sondere in Richtung Huambo, die das Leben ango
lanischer Bürger und den erfolgreichen Abschluß 
des Friedensprozesses gefährden. Er wiederholt 
seine Forderung an die Parteien, die militärischen 
Feindseligkeiten in ganz Angola sofort einzustel
len und rasch eine wirksame und beständige Waf
fenruhe herzustellen. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die Führer beider 
Parteien über ausreichende Möglichkeiten verfü
gen müssen, mit ihrem jeweiligen Verhand
lungsteam zusammenzutreffen, um die militäri
schen Gespräche vorzubereiten, die am 10. No
vember beginnen sollen. Er fordert die Regierung 
Angolas nachdrücklich auf, Fluggenehmigungen 
nach Huambo zu erteilen, um es dem Verhand
lungsteam der UNITA zu ermöglichen, sich mit 
seiner Führung abzusprechen. 
Der Sicherheitsrat betont erneut, daß jede Behin
derung des Friedensprozesses unannehmbar wäre. 
Er fordert die Regierung Angolas nachdrücklich 
auf, ihre Hoheitsbefugnisse auszuüben, um den 
militärischen Aktivitäten sofort ein Ende zu set
zen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt beide Parteien keine Mühe scheuen dür
fen, um in Angola einen stabilen und dauerhaften 
Frieden zu schaffen. Er fordert sie auf, ihre bei den 
Gesprächen in Lusaka eingegangenen Verpflich
tungen einzuhalten, größte Zurückhaltung zu üben 
und ein Höchstmaß an Verantwortungsbewußtsein 
zu beweisen und nichts zu tun, was die Unterzeich-
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nung des Protokolls am 15. November 1994 ge
fährden könnte.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 21. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/70) 

Auf der 3463. Sitzung des Sicherheitsrats am 21. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Angola< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Unterzeichnung 
des Protokolls von Lusaka durch die Vertreter der 
Regierung Angolas und der UNITA am 20. No
vember 1994 in Lusaka. Dieses Protokoll soll zu
sammen mit den Abkommen von Bicesse die 
Grundlagen für einen dauerhaften Frieden in 
Angola schaffen. Nach Unterzeichnung des Proto
kolls müssen die angolanischen Parteien durch die 
vollinhaltliche und termingerechte Umsetzung 
dieses detaillierten Friedensabkommens auch wei
terhin ihr Bekenntnis zum Frieden unter Beweis 
stellen. Vor allem muß die nach dem Protokoll 
vorgesehene Waffenruhe eingehalten werden. 
Der Sicherheitsrat anerkennt die unermüdlichen 
Anstrengungen des Generalsekretärs und seines 
Sonderbeauftragten, Alioune Blondin Beye, die 
für die Erzielung dieser Vereinbarung so entschei
dend gewesen sind. Der Sicherheitsrat würdigt 
außerdem die Rolle der Beobachterländer des 
angolanischen Friedensprozesses und die kon
struktiven Interventionen führender Persönlich
keiten in ganz Afrika. Der Sicherheitsrat dankt 
schließlich Präsident Frederick Chiluba und der 
Regierung Sambias, die so freundlich waren, bei 
diesen Verhandlungen als Gastgeber zu fungieren. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt über Berichte, wo
nach die Kampfhandlungen in Angola weiter an
dauern. Der Rat erinnert die Parteien an ihre Ver
antwortung, die Waffenruhevereinbarung, die am 
22. November 1994 in Kraft treten soll, in vollem 
Umfang einzuhalten. Der Sicherheitsrat sieht mit 
Interesse einem Bericht entgegen, in dem der Ge
neralsekretär das Inkrafttreten der Waffenruhe 
meldet, woraufhin die Dislozierung der Militär-
und Polizeibeobachter der UNAVEM II zur Ver
stärkung der Überwachungskapazität der Verein
ten Nationen in Angola erfolgen kann. 
Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit 
befaßt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola (UNAVEM II). 
- Resolution 966(1994) vom 8. Dezember 
1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 696(1991) 

vom 30. Mai 1991 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich Resolution 868(1993) vom 29. 
September 1993, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 4. Dezember 1994 (S/1994/1376) 
sowie seines Schreibens vom 7. Dezember 
1994 (S/1994/1395), 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Erhal
tung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit Angolas, 

- erneut erklärend, welche Bedeutung er der 
vollen Durchführung der >Acordos de Paz< und 
der einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats beimißt, 

- ermutigt durch die Unterzeichnung des Proto
kolls von Lusaka am 20. November 1994, wel
che einen bedeutenden Schritt zur Wiederher
stellung eines dauerhaften Friedens und der na
tionalen Aussöhnung in Angola darstellt, 

- in Bekräftigung seiner Bereitschaft, alle Emp
fehlungen des Generalsekretärs zur Herstel
lung einer erweiterten Präsenz der Vereinten 
Nationen in Angola umgehend zu prüfen, unter 
der Voraussetzung, daß die Waffenruhe beibe
halten wird, 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Sonderbeauftragten und des 
Kommandeurs sowie des Personals der Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola (UNAVEM II), der drei Beobachter
staaten des angolanischen Friedensprozesses, 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) und einiger Nachbarstaaten, insbeson
dere der Regierung Sambias, die zu der Unter
zeichnung des Protokolls von Lusaka geführt 
haben, und sie dazu ermutigend, ihre 
Bemühungen mit dem Ziel der vollen Durch
führung der >Acordos de Paz<, des Protokolls 
von Lusaka und der einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats fortzusetzen, 

- erklärend, daß eine neuerliche Behinderung 
oder Verzögerung der Durchführung dieser 
Vereinbarungen unannehmbar wäre, 

- zutiefst besorgt über Berichte von neuerlichen 
Zusammenstößen in Angola nach Inkrafttreten 
der vereinbarten Waffenruhe, die der Zivilbe
völkerung Leid bringen und die die erfolgrei
che Durchführung des Protokolls von Lusaka 
gefährden und die wirksame Erfüllung des 
Mandats der UNAVEM II behindern könnten, 

- erneut erklärend, daß alle Staaten verpflichtet 
sind, die Bestimmungen von Ziffer 19 der Re
solution 864(1993) vollinhaltlich anzuwenden, 

- betonend, daß letztlich die Angolaner selbst für 
die erfolgreiche Durchführung der >Acordos de 
Paz< und des Protokolls von Lusaka verant
wortlich sind, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
4. Dezember 1994; 

2. beschließt, das Mandat der UNAVEM I I bis 
zum 8. Februar 1995 zu verlängern, um es ihr 
zu ermöglichen, die mit dem Protokoll von Lu
saka geschaffene Waffenruhe zu überwachen; 

3. lobt die Regierung Angolas und die UNITA für 
die Unterzeichnung des Protokolls von Lusaka 
und bittet sie nachdrücklich, die Waffenruhe, 
die am 22. November 1994 in Kraft getreten 
ist, voll zu achten; 

4. unterstreicht, daß der Sicherheitsrat die Einhal
tung der Waffenruhe genau überwachen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, den Rat über 
alle diesbezüglichen Entwicklungen unterrich
tet zu halten; 

5. fordert die Parteien auf, die von ihnen einge
gangenen Verpflichtungen einzuhalten und 
weiterhin zusammenzuarbeiten, um auf der 
Grundlage der >Acordos de Paz< und des Proto
kolls von Lusaka die nationale Aussöhnung 
herbeizuführen; 

6. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs 
laut seinem Schreiben vom 7. Dezember 1994 
(S/1994/1395), im Einklang mit der Resolution 
952(1994) mit der Wiederherstellung der Per
sonalstärke der UNAVEM II auf den vorheri
gen Stand fortzufahren, wobei die tatsächliche 
Aufstockung von der strengen Einhaltung einer 

wirksamen Waffenruhe und von der Bereitstel
lung zufriedenstellender Garantien hinsichtlich 
der Sicherheit und Unversehrtheit des Perso
nals der Vereinten Nationen durch die Parteien 
abhängen wird; 

7. ermutigt den Generalsekretär, zur Verbesse
rung der Verifikationsmöglichkeiten der beste
henden UNAVEM I I und als zusätzliche ver
trauensbildende Maßnahme auch weiterhin 
Personal in ländlichen Gebieten zu dislozieren, 
vorausgesetzt, daß die Parteien die in Ziffer 6 
genannten Bedingungen genau einhalten; 

8. nimmt Kenntnis von der Absicht des General
sekretärs, einen Bericht über das mögliche 
Mandat für einen neuen Einsatz der Vereinten 
Nationen in Angola vorzulegen, auf der Grund
lage seiner Beurteilung der Umstände, die ei
nen derartigen Einsatz rechtfertigen, ein
schließlich der Aufrechterhaltung der Waffen
ruhe, wobei dieser Bericht eine detaillierte Be
schreibung der Ergebnisse seiner Bemühungen 
zur Ermittlung möglicher truppenstellender 
Staaten, der Ziele, des Einsatzkonzepts und der 
finanziellen Aspekte des Einsatzes sowie der 
bei den Erörterungen mit der angolanischen 
Regierung erzielten Fortschritte hinsichtlich 
des Abschlusses eines Abkommens über die 
Rechtsstellung der Truppen enthalten sollte, 
und begrüßt die in dieser Hinsicht von ihm vor
genommene Eventualfallplanung, namentlich 
die Fortsetzung der Konsultationen mit mögli
chen truppenstellenden Staaten mit dem Ziel, 
festzustellen, inwieweit sie zur Teilnahme an 
einer erweiterten Friedensoperation in Angola 
bereit sind; 

9. erklärt seine Absicht, die Rolle der Vereinten 
Nationen in Angola spätestens bis zum 8. Fe
bruar 1995 im Licht des genannten Berichts zu 
überprüfen; 

10. begrüßt die Wiederaufnahme und die Verstär
kung der humanitären Hilfslieferungen in ganz 
Angola und verlangt, daß beide Parteien Frei
gaben und Sicherheitsgarantien für die Auslie
ferung von Hilfsgütern an allen Orten erteilen 
und alles unterlassen, was die Sicherheit des 
Hilfspersonals gefährden oder die Verteilung 
der humanitären Hilfsgüter an das angolani
sche Volk behindern könnte; 

11. betont, daß beide Parteien die Sicherheit und 
Unversehrtheit des internationalen Personals in 
Angola achten und gewährleisten müssen; 

12. spricht denjenigen Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, die bereits zu den Hilfsmaßnahmen 
beigetragen haben, seine Anerkennung aus und 
appelliert an alle Staaten, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Orga
nisationen, Angola rasch weitere Hilfe zu ge
währen, um den wachsenden humanitären Be
darf zu decken; 

13. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die nächsten Maßnahmen in Kenntnis zu 
setzen, die von den Vereinten Nationen ergrif
fen werden müssen, um ein gut koordiniertes 
und umfassendes Minenräumprogramm in 
Angola durchzuführen; 

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicher
zustellen, daß der Rat in regelmäßigen Abstän
den über die weiteren Entwicklungen bei der 
Durchführung der >Acordos de Paz< und des 
Protokolls von Lusaka und über die Aktivitäten 
der UNAVEM II unterrichtet wird; 

15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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Burundi 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 21. Oktober 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/60) 

Auf der 3441. Sitzung des Sicherheitsrats am 
21. Oktober 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Burundi* durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Situation in Burundi 
auf der Grundlage des Berichts des Generalse
kretärs (S/1994/1152) geprüft. Er verweist auf sei
ne früheren Erklärungen zu diesem Thema, zuletzt 
jene des Ratspräsidenten vom 25. August 1994 
(S/PRST/1994/47). Er begrüßt mit Genugtuung 
die Wahl und die Vereidigung des Präsidenten, die 
Bestätigung des Premierministers in seinem Amt 
sowie die Bildung der neuen Koalitionsregierung. 
Er hält dies für einen wichtigen Fortschritt in Rich
tung auf die Stabilisierung der Situation in Burun
di. Er fordert alle Parteien in Burundi auf, bei der 
Wiederherstellung von Demokratie und Stabilität 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat ist nach wie vor darüber be
sorgt, daß trotz der bedeutenden politischen Fort
schritte, die erzielt werden konnten, noch viel zu 
tun bleibt, um die vom Generalsekretär in seinem 
Bericht beschriebene Atmosphäre der Unsicher
heit zu überwinden und das Land konsequent auf 
den Weg der Aussöhnung und des Wiederaufbaus 
zurückzuführen. Der Rat mißbilligt, daß extremi
stische Elemente die nationale Aussöhnung nach 
wie vor bedrohen, namentlich durch den Betrieb 
einer Untergrund-Radiostation, die zu ethnischem 
Haß und Gewalt aufstachelt. Er bekräftigt, wie 
wichtig es ist, daß diejenigen, die für den Staats
streich vom 21. Oktober 1993 und die sich daran 
anschließenden Massaker zwischen einzelnen 
Volksgruppen sowie für sonstige Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, 
vor Gericht gestellt werden. Er ermutigt diesbe
züglich auch den Generalsekretär, seinen Vor
schlag weiterzuverfolgen, demzufolge die Verein
ten Nationen der Regierung Burundis bei der Festi
gung ihres Gerichtswesens Unterstützung leisten 
sollten. 
Der Sicherheitsrat würdigt die Rolle des Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs, der namentlich 
auch die neue Koalitionsregierung dabei unter
stützt, Anfang 1995 eine nationale Debatte über 
die Probleme in den Beziehungen zwischen den 
beiden Volksgruppen zu veranstalten. Der Rat 
mißt dem Erfolg dieser Initiative Bedeutung bei. 
Er begrüßt in dieser Hinsicht die Absicht des Ge
neralsekretärs, das Büro des Sonderbeauftragten 
zu stärken. 
Der Sicherheitsrat ist der Ansicht, daß die interna
tionale Gemeinschaft auch weiterhin der Wieder
herstellung der Stabilität und der Förderung der 
nationalen Aussöhnung in Burundi Vorrang ein
räumen muß. Er anerkennt in diesem Zusammen
hang die Arbeit des Hohen Kommissars für Men
schenrechte und des von ihm in Burundi eingerich
teten Büros und verweist auf die wichtige Rolle, 
die Menschenrechtsbeobachter spielen könnten. 
Er begrüßt die vor kurzem vorgenommene Er
höhung der Zahl der Militärbeobachter der Organi
sation der Afrikanischen Einheit (OAU) in burun-
di. Er ermutigt die OAU, die Organisationen der 
Vereinten Nationen und die Mitgliedstaaten, ihr 
Engagement in Burundi fortzusetzen und die poli

tischen Kontakte und Besuche zu intensivieren. Er 
stellt fest, wie wichtig es ist, daß die internationale 
Gemeinschaft verstärkt technische Unterstützung 
gewährt, während die Koalitionsregierung die 
schwierigen Aufgaben der Aussöhnung und des 
Wiederaufbaus zu bewältigen sucht. 
Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt über die 
Not der Flüchtlinge und Vertriebenen in Burundi. 
Er lobt die fortgesetzten Bemühungen der Hohen 
Kommissarin für Flüchtlinge und anderer huma
nitärer Organe zur Bewältigung dieses Problems. 
Er begrüßt die Entsendung eines Sonderabgesand
ten durch den Generalsekretär, dessen Aufgabe es 
ist, die Flüchtlingskrise von einer regionalen War
te aus zu untersuchen, und erwartet mit Interesse 
etwaige Empfehlungen des Generalsekretärs, die 
sich aus dieser Initiative ergeben. 
Der Rat fordert die Behörden und alle Parteien in 
Burundi auf, die Sicherheit und Unversehrtheit al
ler an den Hilfsmaßnahmen beteiligten Personen 
und des sonstigen internationalen Personals zu ge
währleisten. 
In der am 14. Oktober vom Präsidenten des Sicher
heitsrats abgegebenen Erklärung (S/PRST/ 
1994/59) über die Situation in Rwanda ermutigte 
der Rat den Generalsekretär, die Konsultationen 
zu der Frage fortzusetzen, wie die Vereinten Na
tionen bei der Vorbereitung und Einberufung einer 
internationalen Konferenz zur Untersuchung der 
Probleme der Subregion behilflich sein können. 
Der Rat ist der Ansicht, daß die Abhaltung einer 
solchen Konferenz im Zusammenhang mit Burun
di ausgesprochen nützlich wäre. 
Der Sicherheitsrat ist bereit, jeden ins einzelne ge
henden Vorschlag des Generalsekretärs weiter zu 
prüfen. Der Sicherheitsrat wird mit der Angele
genheit aktiv befaßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. Dezember 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/82) 

Auf der 3485. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
Dezember 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Burundi* durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat verfolgt die Entwicklungen in 
Burundi auch weiterhin aufmerksam. Der Rat ist 
besorgt über die Eskalation der Gewalt in Burundi, 
sowohl in Bujumbura als auch in den ländlichen 
Gebieten, die eine an sich bereits heikle Situation 
weiter zu destabilisieren droht und die Stabilität 
der Subregion gefährden könnte. Er fordert alle 
Beteiligten auf, Gewalthandlungen zu unterlassen. 
Er unterstützt vorbehaltlos die Anstrengungen, die 
die Behörden Burundis in dem Bemühen unterneh
men, sicherzustellen, daß diejenigen, die Gewalt
handlungen begehen oder dazu anstiften, für ihre 
Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden 
und daß die Milizen, die nach wie vor in Bujumbu
ra wie auch in den ländlichen Gebieten operieren, 
entwaffnet werden. 
Der Sicherheitsrat ermutigt die Regierung, die Na
tionalversammlung, die politischen Parteien und 
alle anderen Beteiligten in Burundi und insbeson
dere die Armee, den Regierungspakt vom 10. Sep
tember 1994 zu achten und zu unterstützen und so 
zu verhindern, daß das prekäre Gleichgewicht und 
die relative Stabilität, die seit seinem Inkrafttreten 
herrschen, gefährden werden. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen, die 
auch weiterhin unternommen werden, um in Bu
rundi weitere politische Fortschritte zu erzielen, 

und unterstreicht, wie wichtig es ist, daß alle noch 
offenen Fragen auch künftig im Wege eines Dia
logs auf der Grundlage der von den politischen 
Parteien bislang erzielten Vereinbarungen gelöst 
werden. Er bittet alle Seiten nachdrücklich, auf 
Konfrontation angelegte Taktiken, Gewalt und Ex
tremismus zurückzuweisen und in einem Geist der 
nationalen Einheit, der Erwägungen der ethni
schen Herkunft außer acht läßt, auf Kompromiß 
und Aussöhnung hinzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär 
seine Anerkennung aus für die Anstrengungen, die 
er unternimmt, und dankt seinem Sonderbeauf
tragten für die von ihm geleistete Arbeit sowie der 
Organisation der Afrikanischen Einheit (OAU), 
der Hohen Kommissarin für Flüchtlinge und dem 
Hohen Kommissar für Menschenrechte für die An
strengungen, die sie in ihrem jeweiligen Zustän
digkeitsbereich unternehmen, um einen Beitrag 
zur Lösung der Probleme Burundis zu leisten. 
Der Sicherheitsrat ersucht den Generalsekretär, 
ihn über die Entwicklung der Lage in Burundi voll 
unterrichtet zu halten. 
Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
bleiben.« 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ausnahme
genehmigung für den Export eines Diphterie-
Antiserums aus der Bundesrepublik Jugoslawi
en (Serbien und Montenegro). - Resolution 
967(1994) vom 14. Dezember 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen über die Lage im ehemali
gen Jugoslawien und insbesondere seine Reso
lution 757(1992) vom 30. Mai 1992, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheits
rats nach Resolution 724(1991) betreffend Ju
goslawien, datiert vom 14. Dezember 1994 
(S/1994/1418), und der als Anlage beigefügten 
Mitteilung des Amtierenden Exekutivdirektors 
des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
vom 13. Dezember 1994, worin der Rat davon 
unterrichtet wird, daß es zu schwerwiegenden 
erneuten Ausbrüchen von Diphtérie gekom
men ist und daß sich die einzig verfügbaren Re
serven an Antiserum zur Bekämpfung dieser 
ernsten Krankheit in der Bundesrepublik Ju
goslawien (Serbien und Montenegro) befin
den, 

- in der Erwägung, daß die Ausfuhr von Antise
rum aus der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
bien und Montenegro) eine Ausnahme von den 
Bestimmungen der Resolution 757(1992) vom 
30. Mai 1992 erforderlich macht, und in dieser 
Hinsicht tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, für einen Zeitraum von 30 Tagen ab 
dem Datum der Verabschiedung dieser Resolu
tion die Ausfuhr von 12 000 Ampullen Diphté
rie-Antiserum aus der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) zu gestatten; 

2. beschließt ferner, daß Zahlungen für solche ge
nehmigten Lieferungen ausschließlich auf ein
gefrorene Konten zu erfolgen haben; 

3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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Korea 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 4. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/64) 

Auf der 3451. Sitzung des Sicherheitsrats am 
4. November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes »Rahmenabkommen vom 21. Oktober 
1994 zwischen den Vereinigten Staaten von Ame
rika und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea< durch den Rat im Namen des Rates die fol
gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärungen, 
die der Ratspräsident am 8. April 1993 (S/25562), 
31. März 1994 (S/PRST/1994/13) und 30. Mai 
1994 (S/PRST/1994/28) abgegeben hat, sowie an 
seine diesbezügliche Resolution. 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß die Siche
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomener
gie-Organisation (IAEA) bei der Durchführung 
des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kern
waffen von entscheidender Bedeutung sind und 
daß Fortschritte bei der Nichtverbreitung zur Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit beitragen. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Befriedigung Kennt
nis von der »Rahmenvereinbarung vom 21. Okto
ber 1994 zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea< als positivem Schritt in Richtung auf die 
Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel 
und die Wahrung des Friedens und der Sicherheit 
in der Region. 
Der Sicherheitsrat nimmt zur Kenntnis, daß die 
Parteien der Rahmenvereinbarung beschlossen ha
ben, 1) bei dem Ersatz der graphitmoderierten Re
aktoren und der damit zusammenhängenden Anla
gen der Demokratischen Volksrepublik Korea 
durch Kraftwerke mit leichtwassergekühlten Re
aktoren zusammenzuarbeiten, 2) zur vollen Nor
malisierung der politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zu schreiten, 3) sich gemeinsam für 
Frieden und Sicherheit auf einer von Kernwaffen 
freien koreanischen Halbinsel einzusetzen und 4) 
im Hinblick auf die Stärkung des internationalen 
Regimes für die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem in der 
Rahmenvereinbarung enthaltenen Beschluß der 
Demokratischen Volksrepublik Korea, Vertrags
partei des Vertrages über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen zu bleiben. Er nimmt außerdem 
Kenntnis von dem Beschluß der Demokratischen 
Volksrepublik Korea, das auf Grund des Vertrages 
geschlossene Sicherungsabkommen zwischen der 
IAEA und der Demokratischen Volksrepublik 
Korea (INFCIRC/403) voll einzuhalten. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß das Siche
rungsabkommen bindend bleibt und nach wie vor 
in Kraft ist, und erwartet von der Demokratischen 
Volksrepublik Korea, daß sie dementsprechend 
handelt. Der Rat ersucht die IAEA, nach Konsul
tationen zwischen der IAEA und der Demokrati
schen Volksrepublik Korea im Hinblick auf die 
Verifikation der Genauigkeit und Vollständigkeit 
des Erstberichts der Demokratischen Volksrepu
blik Korea über das gesamte in der Demokrati
schen Volksrepublik Korea befindliche Kernma
terial alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für er
forderlich hält, um die volle Einhaltung des Si
cherungsabkommens zwischen der IAEA und der 
Demokratischen Volksrepublik Korea durch die 

Demokratische Volksrepublik Korea zu verifizie
ren. 
Der Sicherheitsrat stellt billigend fest, daß die De
mokratische Volksrepublik Korea in der Rahmen
vereinbarung beschlossen hat, ihre graphit
moderierten Reaktoren und die damit zusammen
hängenden Anlagen einzufrieren, wobei es sich 
um eine freiwillige Maßnahme handelt, die über 
das hinausgeht, was im Nichtverbreitungsvertrag 
und im Sicherungsabkommen zwischen der IAEA 
und der Demokratischen Volksrepublik Korea ver
langt wird. 
Der Sicherheitsrat nimmt nach Anhörung eines 
mündlichen Berichts des Generaldirektors der IA
EA ferner davon Kenntnis, daß die Überwa
chungsaktivitäten der IAEA im Hinblick auf diese 
freiwillige Maßnahme in den Rahmen der Verifi
kationsaktivitäten nach dem Sicherungsabkom
men zwischen der IAEA und der Demokratischen 
Volksrepublik Korea fallen. 
Der Sicherheitsrat ersucht die IAEA, alle von ihr 
infolge der Rahmenvereinbarung als notwendig 
erachteten Maßnahmen zu ergreifen, um das Ein
frieren zu überwachen. 
Der Sicherheitsrat ersucht die IAEA außerdem, 
ihm weiter über die Umsetzung des Sicherungsab
kommens Bericht zu erstatten, bis die Demokrati
sche Volksrepublik Korea das Abkommen voll 
einhält, und dem Rat über ihre Aktivitäten zur 
Überwachung des Einfrierens der angeführten An
lagen Bericht zu erstatten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt die Wichtigkeit der 
gemeinsamen Erklärung der Demokratischen 
Volksrepublik Korea und der Republik Korea über 
die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel 
und begrüßt den Beschluß der Demokratischen 
Volksrepublik Korea, Maßnahmen zur konsequen
ten Verwirklichung der Erklärung zu ergreifen und 
mit der Republik Korea in einen Dialog einzutre
ten, da die Rahmenvereinbarung zur Schaffung ei
ner Atmosphäre beitragen wird, die einen solchen 
Dialog begünstigt. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 30. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/76) 

Im Anschluß an die am 30. November 1994 abge
haltenen Konsultationen gab die Präsidentin des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit dem die Li
bysch-Arabische Dschamahirija betreffenden 
Punkt im Namen der Mitglieder die folgende Er
klärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats führten am 30. 
November 1994 informelle Konsultationen gemäß 
Ziffer 13 der Resolution 748(1992), mit welcher 
der Rat beschlossen hatte, die in den Ziffern 3 bis 7 
gegen die Libysch-Arabische Dschamahirija ver
hängten Maßnahmen alle 120 Tage oder, falls es 
die Situation erfordere, früher zu überprüfen. 
Nach Anhörung aller im Verlauf der Konsultatio
nen zum Ausdruck gebrachten Meinungen gelang
te die Ratspräsidentin zu der Schlußfolgerung, es 
bestehe keine Übereinstimmung dahin gehend, 
daß die notwendigen Voraussetzungen für eine 
Änderung der in den Ziffern 3 bis 7 der Resolution 
748(1992) festgelegten Sanktionsmaßnahmen ge
geben seien.« 

Mosambik 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 21. Oktober 1994 (UN-Dok. S/PRST/1994/61 ) 

Auf der 3444. Sitzung des Sicherheitsrats am 
21. Oktober 1994 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes »Die Situation in Mosambik< durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Fortschritte, die die Re
gierung Mosambiks und die Resistência Nacional 
Moçambicana (RENAMO) auf dem Wege zur 
Durchführung des Allgemeinen Friedensabkom
mens für Mosambik erzielt haben, aufmerksam 
verfolgt. Er spricht ihnen und dem Volk Mosam
biks seine Anerkennung für das bisher Erreichte 
aus. 
Der Sicherheitsrat ist der Ansicht, daß inzwischen 
die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen 
worden sind, damit am 27. und 28. Oktober 1994 
unter wirksamer nationaler und internationaler 
Überwachung freie und faire Wahlen abgehalten 
werden können. Indem diese Wahlen den Mosam-
bikanern Gelegenheit zur uneingeschränkten Aus
übung ihres Wahlrechts bieten, eröffnen sie ihnen 
auch die Aussicht auf dauerhaften Frieden, Stabi
lität und Demokratie. 
Der Sicherheitsrat appelliert an alle Beteiligten, si
cherzustellen, daß der Wahlkampf und der an
schließende Wahlvorgang ruhig und verantwor
tungsvoll ablaufen, daß die Wahlen frei und fair 
sind, daß die Obrigkeit sich völlig unparteiisch 
verhält, damit keinerlei Verdacht auf Wahlbetrug 
aufkommt, und daß die Wahltage und die Zeit da
nach durch die Abwesenheit von Gewalt oder Ge
waltandrohung gekennzeichnet sind. Er appelliert 
außerdem an alle Parteien, die Sicherheit der Mit
glieder der Nationalen Wahlkommission und der 
internationalen Wahlbeobachter zu gewährleisten 
und sie bei der Durchführung ihres Auftrags zu un
terstützen. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß er beabsichtigt, 
die Ergebnisse der Wahlen anzuerkennen, sofern 
die Vereinten Nationen erklären, daß sie frei und 
fair waren, und er erinnert die Parteien an ihre Ver
pflichtung aus dem Allgemeinen Friedensabkom
men, die Wahlergebnisse voll zu achten. 
Der Sicherheitsrat vertraut darauf, daß sich die 
Parteien nach den Wahlen vom Geiste der Aussöh
nung sowie von den Grundsätzen der Demokratie 
und der Notwendigkeit einer harmonischen Zu
sammenarbeit beim Wiederaufbau ihres Landes 
leiten lassen und es der internationalen Gemein
schaft so ermöglichen werden, Mosambik auf dem 
Wege zur Normalisierung und zum Wiederaufbau 
auch weiterhin zu unterstützen. 
Der Sicherheitsrat benutzt diese Gelegenheit, um 
dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauftragten 
und dem Personal der Operation der Vereinten Na
tionen in Mosambik (ONUMOZ) seinen Dank 
auszusprechen, und fordert die Parteien auf, auch 
weiterhin mit ihnen zu kooperieren, um die Erfül
lung des Mandats der ONUMOZ, namentlich auch 
die Verifikation der vollständigen Demobilisie
rung und Entwaffnung der Parteien, sicherzustel
len.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Operation der Vereinten 
Nationen in Mosambik (ONUMOZ). - Resolu
tion 957(1994) vom 15. November 1994 
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Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 782(1992) 

vom 13. Oktober 1992 und aller danach verab
schiedeten einschlägigen Resolutionen, 

- Kenntnis nehmend von dem vom 9. November 
1994 datierten Schreiben des Generalsekretärs 
an die Präsidentin des Sicherheitsrats über die 
Operation der Vereinten Nationen in Mosam
bik (ONUMOZ) (S/1994/1282), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs über die ONUMOZ vom 26. August 
1994 (S/1994/1002), 

- sowie nach Behandlung des Berichts der Mis
sion des Sicherheitsrats in Mosambik vom 
29. August 1994 (S/1994/1009), 

- in Würdigung der Bemühungen des Generalse
kretärs, seines Sonderbeauftragten und des ge
samten Personals der ONUMOZ, 

1. begrüßt die Wahlen, die in Mosambik am 27., 
28. und 29. Oktober 1994 im Einklang mit dem 
Allgemeinen Friedensabkommen stattgefun
den haben; 

2. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Ergeb
nisse der Wahlen anzuerkennen, sofern die 
Vereinten Nationen erklären, daß sie frei und 
fair waren, und fordert alle mosambikanischen 
Parteien auf, die Wahlergebnisse zu akzeptie
ren und voll zu achten; 

3. fordert außerdem alle mosambikanischen Par
teien auf, den Prozeß der nationalen Aussöh
nung wie im Allgemeinen Friedensabkommen 
vorgesehen zu Ende zu führen, auf der Grund
lage eines Systems der Mehrparteien-Demo
kratie und der Achtung der demokratischen 
Grundsätze, die einen dauerhaften Frieden und 
politische Stabilität gewährleisten; 

4. beschließt, das derzeitige Mandat der ONU
MOZ, wie vom Generalsekretär in seinem 
Schreiben vom 9. November 1994 empfohlen, 
bis zum Tag der Amtsübernahme der neuen 
Regierung Mosambiks, höchstens jedoch bis 
zum 15. Dezember 1994, zu verlängern, und 
ermächtigt die ONUMOZ, insbesondere eine 
begrenzte Zahl von zivilen Fachleuten für Lo
gistik, Minenräumung und Ausbildung und 
von Militärexperten und Stabsoffizieren sowie 
ein kleines Infanteriekommando, die vor Ab
zug der ONUMOZ noch zu erledigenden 
Tätigkeiten am oder vor dem 31. Januar 1995 
zum Abschluß zu bringen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
zu benachrichtigen, sobald die neue Regierung 
ihr Amt angetreten hat; 

6. genehmigt den vom Generalsekretär in seinem 
Bericht vom 26. August 1994 und in seinem 
Schreiben vom 9. November 1994 beschriebe
nen Zeitplan für den sicheren und ordnungs
gemäßen Abzug des gesamten Militär- und Zi
vilpersonals der ONUMOZ vor dem 31. Januar 
1995; 

7. bittet den Generalsekretär, ihm zur rechten Zeit 
einen Abschlußbericht über die Auflösung der 
ONUMOZ vorzulegen; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Wahlen in 
Mosambik. - Resolution 960(1994) vom 21. 
November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- in Bekräftigung seiner Resolution 782(1992) 

und aller danach verabschiedeten einschlägi
gen Resolutionen, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die 
Bemühungen, die der Generalsekretär, sein 
Sonderbeauftragter und die Operation der Ver
einten Nationen in Mosambik sowie ihre Mit
arbeiter im Hinblick auf den erfolgreichen Ab
schluß des Wahlprozesses unternommen ha
ben, 

1. begrüßt die Wahlen, die in Mosambik am 27., 
28. und 29. Oktober 1994 im Einklang mit dem 
Allgemeinen Friedensabkommen stattgefun
den haben; 

2. begrüßt außerdem die von dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs am 19. November 
1994 abgegebene Erklärung über die Ergebnis
se der Wahlen (SG/SM/5488), wonach diese 
frei und fair waren; 

3. erkennt die Ergebnisse dieser Wahlen an; 
4. fordert alle mosambikanischen Parteien auf, 

ihrer Verpflichtung zur Annahme und vollen 
Achtung der Wahlergebnisse nachzukommen; 

5. fordert alle mosambikanischen Parteien außer
dem auf, den Prozeß der nationalen Aussöh
nung wie im Allgemeinen Friedensabkommen 
vorgesehen zu Ende zu führen, auf der Grund
lage eines Systems der Mehrparteien-Demo
kratie und der Achtung der demokratischen 
Grundsätze, die einen dauerhaften Frieden und 
politische Stabilität gewährleisten; 

6. fordert alle Staaten und zuständigen internatio
nalen Organisationen nachdrücklich auf, aktiv 
zum Wiederaufbau und zur Normalisierung 
Mosambiks beizutragen; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 14. Dezember 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/80) 

Auf der 3479. Sitzung des Sicherheitsrats am 14. 
Dezember 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Mosambik< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Amtsübernahme 
durch den Präsidenten der Republik Mosambik 
und die Einsetzung der neuen Versammlung der 
Republik Mosambik im Anschluß an die ersten 
Mehrparteien-Wahlen in Mosambik, die, wie im 
Allgemeinen Friedensabkommen vorgesehen, am 
27., 28. und 29. Oktober 1994 abgehalten wurden, 
als frei und fair erklärt worden sind und vom Rat in 
seiner Resolution 960(1994) vom 21. November 
1994 bestätigt wurden. 
Der Sicherheitsrat beglückwünscht das Volk und 
die Parteien Mosambiks zu ihrer friedlichen Ver
wirklichung der in dem Allgemeinen Friedensab
kommen genannten Ziele. Er ermutigt sie, ihre 
Bemühungen nach Treu und Glauben fortzusetzen, 
um sicherzustellen, daß im Anschluß an die Wah
len unter anderem auf Grund der Beachtung demo
kratischer Grundsätze Harmonie besteht. Er ist der 
Auffassung, daß mit der neuen Regierungsstruktur 
die Grundlagen geschaffen worden sind, um dau
erhaften Frieden, Stabilität, nationale Aussöhnung 
und Demokratie zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Generalsekretär, 
seinem Sonderbeauftragten sowie der Operation 

der Vereinten Nationen in Mosambik (ONUMOZ) 
und ihrem Personal seine Anerkennung aus für die 
Erfüllung des Mandats der ONUMOZ und für die 
Bemühungen, die sie unternommen haben, um bei 
der erfolgreichen Verwirklichung der Ziele des 
Allgemeinen Friedensabkommens behilflich zu 
sein. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die ONUMOZ 
ihren Auftrag abgeschlossen hat und ihr Mandat 
somit zu Ende geht und daß sie bis zum 31. Januar 
1995 im Einklang mit Resolution 957(1994) vom 
15. November 1994 endgültig aus Mosambik ab
gezogen wird. Er sieht in diesem Zusammenhang 
dem Bericht des Generalsekretärs über die endgül
tige Verfügung über die Vermögenswerte der 
ONUMOZ im Rahmen ihres Abzugs, wie in seiner 
Erklärung vom 7. September 1994 (S/PRST/1994 / 
51) erbeten, mit Interesse entgegen. Außerdem 
verleiht er in diesem Zusammenhang seiner Hoff
nung Ausdruck, daß vor dem endgültigen Abzug 
der ONUMOZ wirksame Vorkehrungen betref
fend die Verfügung über die Waffen und gegebe
nenfalls ihre Zerstörung sowie im Hinblick auf die 
Schaffung einer nationalen Minenräumkapazität 
mit Unterstützung der Vereinten Nationen getrof
fen werden und daß ins Auge gefaßt wird, Minen
räumgeräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände 
vorbehaltlich entsprechender Vorkehrungen nach 
dem Abzug in Mosambik zu belassen. 
Der Sicherheitsrat betont, daß die Zeit nach den 
Wahlen eine wichtige und kritische Zeit sein wird, 
in der es weiterhin erforderlich ist, daß die interna
tionale Gemeinschaft die Regierung und das Volk 
Mosambiks beim Wiederaufbau und bei der Wie
derherstellung ihres Landes unterstützt. Er nimmt 
Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, 
den zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
über die zukünftigen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen in Mosambik Bericht zu erstatten. Er bit
tet alle Staaten und zuständigen internationalen 
Organisationen nachdrücklich, aktiv zu diesen 
Bemühungen beizutragen.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (UNDOF). - Resolution 962(1994) vom 
29. November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs über die Beobachtertruppe der Verein
ten Nationen für die Truppenentflechtung vom 
18. November 1994 (S/1994/1311), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338( 1973) 
vom 22. Oktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 
1995, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338 (1973) des Si
cherheitsrats getroffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 29. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/72) 

Auf der 3467. Sitzung am 29. November 1994 gab 
die Präsidentin des Sicherheitsrats im Anschluß an 
die Verabschiedung der Resolution 962(1994) die 
folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
Bekanntlich heißt es in Ziffer 17 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1994/1311): >Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.< Diese Erklärung des Generalsekre
tärs gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats 
wieder.« 

S I C H E R H E I T S R A T - Erklärung des Präsi
denten vom 24. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/3) 

Im Anschluß an die am 24. Januar 1995 geführten 
Konsultationen des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen der Ratsmitglieder gegenüber 
den Medien die nachstehende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
nachdrücklich den terroristischen Angriff, der am 
vergangenen Sonntag, dem 22. Januar 1995, in 
Nordiya (Israel) stattgefunden hat und mit dem 
eindeutig danach getrachtet wurde, die Friedens
bemühungen im Nahen Osten zu untergraben. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sprechen den 
Angehörigen der auf Grund der Explosionen ums 
Leben Gekommenen ihr Beileid aus, und wün
schen den Verwundeten baldige Genesung. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern alle Par
teien auf, ihre Bemühungen zur Konsolidierung 
des Friedensprozesses fortzusetzen. Die Mitglie
der des Sicherheitsrats sind der Auffassung, daß 
nur durch die Praxis des Dialogs, der Achtung und 
der Toleranz eine Verständigungsbasis gefunden 
werden kann.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon (UNIFIL). - Reso
lution 974(1995) vom 30. Januar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 

(1978) und 426(1978) vom 19. März 1978, 
501 (1982) vom 25. Februar 1982, 508(1982) 
vom 5. Juni 1982,509 (1982) vom 6. Juni 1982 
und 520(1982) vom 17. September 1982 sowie 
alle seine Resolutionen zur Situation in Liba
non, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 23. Januar 1995 über die Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1995/66) und Kenntnis nehmend von den 
darin getroffenen Feststellungen, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 

Ständigen Vertreters Libanons bei den Verein
ten Nationen an den Generalsekretär, datiert 
vom 16. Januar 1995 (S/1995/45), 

- dem Antrag der Regierung Libanons stattge
bend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um 
einen weiteren Interimszeitraum von sechs 
Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1995, zu 
verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die ter
ritoriale Unversehrtheit, Souveränität und Un
abhängigkeit Libanons innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen eintritt; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die allge
meinen Anweisungen an die Truppe gemäß 
dem mit Resolution 426(1978) gebilligten Be
richt des Generalsekretärs vom 19. März 1978 
(S/12611) und fordert alle Beteiligten auf, mit 
der Truppe im Hinblick auf die uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags in 
vollem Umfang zusammenzuarbeiten; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Re
solutionen 425 ( 1978) und 426 ( 1978) sowie in 
allen anderen einschlägigen Resolutionen fest
gelegten Auftrag uneingeschränkt wahrzuneh
men hat; 

5. unterstützt den Generalsekretär in seiner Ab
sicht, Rationalisierungs- und Einsparungsmög
lichkeiten in den Bereichen Instandhaltung und 
logistische Unterstützung zu prüfen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Konsultatio
nen mit der Regierung Libanons und den ande
ren von der Durchführung dieser Resolution 
unmittelbar berührten Parteien fortzusetzen 
und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu er
statten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. Januar 1995 (UN-Dok. S/PRST/ 
1995/4) 

Im Anschluß an Konsultationen unter den Mitglie
dern des Sicherheitsrats gab der Präsident des Ra
tes auf der 3495. Sitzung am 30. Januar 1995 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 
938(1994) vom 28. Juli 1994 vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) (S/ 
1995/66) mit Genugtuung zur Kenntnis genom
men. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt sein Eintreten für die 
volle Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale 
Unversehrtheit und nationale Einheit Libanons in
nerhalb seiner international anerkannten Grenzen. 
In diesem Zusammenhang erklärt der Rat, daß alle 
Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder An
wendung von Gewalt zu unterlassen haben. 
Anläßlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundla
ge der Resolution 425(1978) vorgenommenen 
Verlängerung des Mandats der UNIFIL um einen 
weiteren Interimszeitraum betont der Rat erneut 
die dringende Notwendigkeit, diese Resolution 
vollinhaltlich durchzuführen. Er bekundet erneut 
seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif und die anhaltenden Bemühungen der l i 

banesischen Regierung um die Festigung des Frie
dens, der nationalen Einheit und der Sicherheit in 
Libanon, während gleichzeitig der Wiederaufbau
prozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der Rat 
beglückwünscht die libanesische Regierung zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, ihre Herrschaft 
im Süden des Landes in voller Abstimmung mit 
der UNIFIL auszudehnen. 
Der Sicherheitsrat bringt seine Besorgnis über die 
in Südlibanon auch weiterhin andauernde Gewalt 
zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilpersonen 
und bittet alle Parteien nachdrücklich, Zurückhal
tung zu üben. 
Der Sicherheitsrat benutzt diesen Anlaß, dem 
Generalsekretär und seinen Mitarbeitern für die 
Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht 
nach wie vor unternehmen, und spricht den Solda
ten der UNIFIL und den truppenstellenden Län
dern für ihre Opfer und ihr unter schwierigen Um
ständen erfolgendes Eintreten für die Sache des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
seine Anerkennung aus.« 

Somalia 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 21. Oktober 1994 (UN-Dok. S/1994/ 
1194) 

1. Bei den am 20. Oktober 1994 abgehaltenen 
Plenarkonsultationen haben die Mitglieder des Si
cherheitsrats beschlossen, eine Mission nach So
malia zu entsenden. 
2. Die Ratsmitglieder kamen überein, daß sich die 
Mission, welche am 24. Oktober 1994 nach Soma
lia abreisen wird, aus den folgenden sieben Rats
mitgliedern zusammensetzen wird: China, Frank
reich, Neuseeland, Nigeria, Pakistan, Russische 
Föderation und Vereinigte Staaten von Amerika. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia (UNOSOM II). - Resolu
tion 953(1994) vom 31. Oktober 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und alle anderen ein
schlägigen Resolutionen, 

- ferner unter Hinweis auf seine Resolution 
946(1994) vom 30. September 1994, in der er 
unter anderem seine Bereitschaft erklärt hat, 
die Möglichkeit zu erwägen, zu gegebener Zeit 
eine Mission des Rates nach Somalia zu ent
senden, mit dem Auftrag, den somalischen po
litischen Parteien die Auffassungen des Rates 
zur Situation in Somalia und zur künftigen Prä
senz der Vereinten Nationen in diesem Land 
direkt mitzuteilen, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 14. Oktober 1994 (S/1994/1166), 

- in Anbetracht seines im Verlauf der Konsulta
tionen am 20. Oktober 1994 gefaßten Be
schlusses, eine Mission nach Somalia zu ent
senden (S/1994/1194), und in der Überzeu
gung, daß er vor Abschluß der Überprüfung 
des Mandats der Operation der Vereinten Na
tionen in Somalia (UNOSOM II) und vor einer 
Entscheidung über deren Zukunft den von die
ser Missron erstellten Bericht prüfen sollte, 

1. beschließt, das Mandat der UNOSOM II um ei-
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nen am 4. November 1994 endenden Interims
zeitraum zu verlängern; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia (UNOSOM II). 
- Resolution 954(1994) vom 4. November 
1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 733(1992) 

vom 23. Januar 1992 und alle anderen ein
schlägigen Resolutionen, 

- mit Genugtuung über die Arbeit der Mission 
des Sicherheitsrats, die den politischen Partei
en in Somalia die Auffassungen des Rates zur 
Situation in Somalia und zur Zukunft der Ver
einten Nationen dort direkt mitgeteilt hat, 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 17. September 1994 (S/1994/ 
1068) und 14. Oktober 1994 (S/1994/1166) so
wie des von der Mission des Sicherheitsrats in 
Somalia am 31. Oktober 1994 erstatteten 
mündlichen Berichts, 

- in Würdigung der Tausenden von Mitarbeitern 
der Operation der Vereinten Nationen in So
malia (UNOSOM) und des Vereinten Eingreif
verbands (UNITAF) sowie des humanitären 
Hilfspersonals, die in Somalia gedient haben, 
und insbesondere das Andenken derjenigen eh
rend, die dabei ihr Leben gelassen haben, 

- feststellend, daß durch die Bemühungen der 
Vereinten Nationen und der internationalen 
Gemeinschaft Hunderttausende von Menschen 
in Somalia vor dem Hungertod gerettet werden 
konnten, 

- mit Lob für die Bemühungen der Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs, die somalischen 
Parteien zusammenzubringen und so eine na
tionale Aussöhnung herbeizuführen, 

- in Bekräftigung dessen, daß das Volk Somalias 
letztlich selbst die Verantwortung dafür trägt, 
nationale Aussöhnung und Frieden im Land 
herbeizuführen, 

- in der Überzeugung, daß im Hinblick auf die 
politische Aussöhnung nur ein tatsächlich alle 
Seiten einbindender Prozeß zu einer dauerhaf
ten politischen Regelung und zum Wiederent
stehen einer zivilen Gesellschaft in Somalia 
führen wird, 

- unter Hinweis darauf, daß Ende März 1995 der 
bereits vorgesehene Termin für die Beendi
gung der derzeitigen Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia (UNOSOM II) ist, 

- in der Erkenntnis, daß das Ausbleiben von 
Fortschritten im somalischen Friedensprozeß 
und bei der nationalen Aussöhnung, insbeson
dere das Ausbleiben einer entsprechenden Zu
sammenarbeit von Seiten der somalischen Par
teien in Sicherheitsfragen, die Ziele der Ver
einten Nationen in Somalia grundlegend in 
Frage gestellt hat und daß unter diesen Um
ständen die Beibehaltung der UNOSOM I I 
über März 1995 hinaus nicht gerechtfertigt 
werden kann, 

- sowie in der Erkenntnis, daß das Auslaufen des 
Mandats der UNOSOM II Ende März 1995 den 
sicheren und geordneten schrittweisen Abbau 
des militärischen Anteils noch vor diesem Da
tum impliziert, 
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- in Anbetracht dessen, daß alle somalischen 
Parteien im Verlauf der Mission des Rates in 
Somalia ihre Kooperation und Nichteinmi
schung im Hinblick auf den Abzug zugesichert 
haben, 

- erneut hervorhebend, welche Bedeutung der 
Rat der Unversehrtheit und Sicherheit des Per
sonals der Vereinten Nationen und des sonsti
gen an humanitären Hilfseinsätzen und der 
Friedenssicherung beteiligten Personals in So
malia beimißt, 

- in diesem Zusammenhang insbesondere die 
vorrangige Notwendigkeit unterstreichend, 
daß alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen 
und Vorkehrungen getroffen werden, um si
cherzustellen, daß die UNOSOM I I bei ihrem 
Abzug keine Verluste zu beklagen hat, 

- unter Betonung seiner Bereitschaft, den Gene
ralsekretär zu ermutigen, die politische Rolle 
als Vermittler und Förderer in Somalia über 
März 1995 hinaus beizubehalten, wenn die So
malier dies wollen und die somalischen Partei
en bereit sind, mit den Vereinten Nationen zu
sammenzuarbeiten, 

- daran interessiert, daß die Vereinten Nationen 
weiterhin mit den regionalen Organisationen, 
insbesondere der Organisation der Afrikani
schen Einheit (OAU), der Liga der Arabischen 
Staaten und der Organisation der Islamischen 
Konferenz (OIC), sowie mit den Regierungen 
der Nachbarstaaten zusammenarbeiten, um die 
Aussöhnung in Somalia und das Wiederentste
hen einer zivilen Gesellschaft in diesem Land 
zu fördern, 

- im Bewußtsein der Auswirkungen, welche die 
Situation in Somalia, insbesondere die Flücht
lingsströme, auf die Nachbarstaaten gehabt hat, 

- sowie feststellend, daß die Vereinten Nationen 
ihr Bestes tun werden, um die humanitären Ak
tivitäten in Somalia fortzuführen und die nicht
staatlichen Organisationen ebenfalls dazu zu 
ermutigen, daß es jedoch nahezu ausschließ
lich vom Grad der Kooperationsbereitschaft 
und den Sicherheitsgarantien der somalischen 
Parteien abhängen wird, inwieweit sie tatsäch
lich dazu in der Lage sein werden, 

- im Vertrauen auf die Bereitschaft der Verein
ten Nationen, weiterhin durch ihre verschiede
nen Organisationen Unterstützung bei der Nor
malisierung und beim Wiederaufbau zu ge
währen, einschließlich Unterstützung für die 
Polizei und das Justizwesen, sollte sich die Si
tuation in Somalia dergestalt entwickeln, daß 
dies machbar erscheint, 

- ferner feststellend, daß die humanitären Orga
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen 
Interesse daran gezeigt haben, mit den Verein
ten Nationen nach dem Abzug der UNOSOM 
II im Rahmen von Übergangsregelungen für 
die gegenseitige Unterstützung zusammenzu
arbeiten; 

- feststellend, daß die Situation in Somalia nach 
wie vor den Frieden und die Sicherheit gefähr
det, und im Hinblick auf die außergewöhnli
chen Umstände, insbesondere das Fehlen einer 
Regierung in Somalia, tätig werdend nach Ka
pitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, das Mandat der UNOSOM I I ein 
letztes Mal bis zum 31. März 1995 zu verlän
gern; 

2. bekräftigt, daß es das Hauptziel der UNOSOM 
II bis zum Auslaufen ihres Mandats ist, die po
litische Aussöhnung in Somalia zu erleichtern; 

3. begrüßt es, daß der Generalsekretär in Ziffer 23 
seines Berichts vom 14. Oktober 1994 seine 
Absicht bekundet hat, seinen Sonderbeauf

tragten während des gesamten Mandatszeit
raums der UNOSOM II und sogar danach wei
ter damit zu betrauen, den somalischen Partei
en bei der Herbeiführung der nationalen Aus
söhnung behilflich zu sein; 

4. bittet alle somalischen Parteien nachdrücklich, 
so bald wie möglich eine wirksame Waffenru
he und die Bildung einer Übergangsregierung 
der nationalen Einheit auszuhandeln; 

5. beschließt, daß alles unternommen werden 
soll, um vor Ablauf des derzeitigen Mandats 
der UNOSOM I I und ohne der unbedingten 
Notwendigkeit, die Sicherheit des Personals 
der UNOSOM II zu gewährleisten, Abbruch zu 
tun, alle Streitkräfte und das gesamte Wehrma
terial der UNOSOM I I möglichst bald in Si
cherheit und Ordnung nach den im Bericht des 
Generalsekretärs vom 14. Oktober 1994 
beschriebenen Modalitäten aus Somalia abzu
ziehen; 

6. genehmigt, daß die Streitkräfte der UNOSOM 
II alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um die UNOSOM II und den Abzug ihres Per
sonals und Materials zu schützen und, soweit 
der Kommandeur dies im Rahmen des Abzugs 
für durchführbar und angebracht hält, das Per
sonal der Hilfsorganisationen zu schützen; 

7. betont die Verantwortung der somalischen Par
teien für die Sicherheit und Unversehrtheit der 
UNOSOM I I und des sonstigen an huma
nitären Hilfsmaßnahmen beteiligten Personals 
und verlangt in diesem Zusammenhang nach
drücklich, daß alle Parteien in Somalia von jeg
licher Einschüchterung oder Gewalttätigkeit 
gegen dieses Personal Abstand nehmen; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten, bei dem Abzug al
ler Streitkräfte und des gesamten Wehrmateri
als der UNOSOM I I , einschließlich Fahrzeuge, 
Waffen und sonstiges Gerät, Unterstützung zu 
gewähren; 

9. ersucht den Generalsekretär, den Rat über den 
Fortgang des Abzugsprozesses unterrichtet zu 
halten; 

10. bittet die Organisation der Afrikanischen Ein
heit, die Liga der Arabischen Staaten und die 
Organisation der Islamischen Konferenz, ihre 
Bemühungen um einen dauerhaften Frieden in 
Somalia in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen fortzusetzen; 

11. ruft alle Mitgliedstaaten auf, insbesondere die 
Nachbarstaaten, weiterhin alle somalischen 
Bemühungen um echten Frieden und nationale 
Aussöhnung zu unterstützen und von allen 
Handlungen Abstand zu nehmen, welche die 
Konfliktsituation in Somalia verschärfen könn
ten; 

12. unterstreicht die Notwendigkeit der Einhaltung 
und strengen Überwachung des in Ziffer 5 der 
Resolution 733(1992) beschlossenen allgemei
nen und vollständigen Embargos für alle Liefe
rungen von Waffen und militärischem Gerät 
nach Somalia und ersucht diesbezüglich den 
mit Resolution 751(1992) vom 24. April 1992 
eingerichteten Ausschuß, sein in Ziffer 11 der 
genannten Resolution beschriebenes Mandat 
wahrzunehmen und namentlich die Nachbar
staaten um ihre Zusammenarbeit bei der wirk
samen Anwendung dieses Embargos zu bitten; 

13. ersucht ferner den Generalsekretär, die Situati
on in Somalia weiterhin zu überwachen und 
den Sicherheitsrat so weit wie möglich unter
richtet zu halten, insbesondere über Entwick
lungen in bezug auf die humanitäre Situation, 
die Sicherheitssituation des humanitären Per
sonals in Somalia, die Rückführung der Flücht
linge und die Auswirkungen auf die Nachbar-
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Staaten, und dem Sicherheitsrat vor dem 
31. März 1995 über die Lage in Somalia Be
richt zu erstatten und ihm Vorschläge darüber 
zu unterbreiten, welche Rolle die Vereinten 
Nationen in Somalia nach diesem Datum spie
len könnten; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Tadschikistan 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22. September 1994 (UN-Dok.S/PRST/ 
1994/56) 

Auf der 3427. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. 
September 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Tadschikistan und ent
lang der tadschikisch-afghanischen Grenze* durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»Der Sicherheitsrat begrüßt die Vereinbarung über 
eine vorläufige Waffenruhe, die von den Vertre
tern der Regierung Tadschikistans und der tadschi
kischen Opposition am 17. September 1994 in Te
heran unterzeichnet wurde (S/1994/1080, An
hang), unter Inanspruchnahme der Guten Dienste 
des Sonderabgesandten des Generalsekretärs und 
mit Unterstützung der Vertreter der Islamischen 
Republik Iran, der Russischen Föderation und an
derer Länder, die als Beobachter an den innertad-
schikischen Gesprächen teilnehmen. Die Parteien 
haben der vorläufigen Einstellung aller feindseli
gen Handlungen an der tadschikisch-afghanischen 
Grenze und im Inneren Tadschikistans mit Unter
stützung der Militärbeobachter der Vereinten Na
tionen zugestimmt. Der Rat verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, daß die dritte Runde der innertadschiki-
schen Gespräche in Islamabad die Fortschritte in 
Richtung auf eine politische Regelung weiter kon
solidieren wird. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine volle Unterstüt
zung für die Bemühungen des Generalsekretärs 
und seines Sonderabgesandten zur Förderung des 
politischen Dialogs zwischen der Regierung Tad
schikistans und der tadschikischen Opposition mit 
dem Ziel, die nationale Aussöhnung herbeizu
führen. 
Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, daß die 
Parteien sich mit einem Ersuchen um die Unter
stützung der Vereinten Nationen für diese Verein
barung an den Rat gewandt haben. Er bittet den 
Generalsekretär, umgehend seine Ansichten und 
Empfehlungen hinsichtlich dieses Ersuchens und 
anderer Aspekte der Durchführung der Vereinba
rung vorzulegen. 
Der Rat betont, daß es wichtig ist, daß die Parteien 
die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen er
füllen, und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die Notwendigkeit, die Waffenruhe und die Ein
stellung jeglicher feindseligen Handlungen strikt 
zu beachten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 8. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/65) 

Auf der 3452. Sitzung des Sicherheitsrats am 

8. November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Tadschikistan und 
entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze* 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat vermerkt mit Genugtuung, daß 
sich die Parteien im Laufe der dritten Runde der 
innertadschikischen Gespräche, die vom 20. bis 
31. Oktober 1994 in Islamabad abgehalten wurde, 
darauf geeinigt haben, die Vereinbarung vom 
17. September 1994 über eine für die Dauer der 
Gespräche geltende vorläufige Waffenruhe und 
die Einstellung anderer feindseliger Handlungen 
an der tadschikisch-afghanischen Grenze und im 
Innern des Landes bis zum 6. Februar 1995 zu ver
längern, und daß sie das Protokoll der Gemeinsa
men Kommission für die Durchführung der Ver
einbarung unterzeichnet haben. Diese Vereinba
rungen wurden dank der Guten Dienste des Son
derabgesandten des Generalsekretärs und mit Un
terstützung der Vertreter der Islamischen Republik 
Iran, der Islamischen Republik Pakistan, der Rus
sischen Föderation und anderer Länder sowie der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und der Organisation der Islamischen Kon
ferenz erzielt, die den innertadschikischen Ge
sprächen als Beobachter beiwohnten. 
Der Rat vermerkt ferner mit Genugtuung, daß sich 
die Parteien erneut darauf verpflichtet haben, den 
Konflikt ausschließlich mit politischen Mitteln 
beizulegen, und daß sie sich darauf geeinigt haben, 
die nächste Gesprächsrunde Anfang Dezember 
1994 in Moskau abzuhalten. 
Der Rat unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die 
Parteien die von ihnen eingegangenen Verpflich
tungen, namentlich in bezug auf den Austausch 
von Gefangenen, vollinhaltlich und rechtzeitig er
füllen. Er unterstreicht insbesondere die Notwen
digkeit der strikten Einhaltung der Waffenruhe 
und der Einstellung sämtlicher feindseliger Hand
lungen. 

Der Rat bittet die Parteien, alle erforderlichen An
strengungen zu unternehmen, um während der 
nächsten Runde der innertadschikischen Ge
spräche weitere maßgebliche Fortschritte zu erzie
len. Er fordert sie auf, zu diesem Zweck weiter mit 
dem Sonderabgesandten des Generalsekretärs 
zusammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Unterstützung 
für die Bemühungen, die der Generalsekretär und 
sein Sonderabgesandter unternehmen, um den 
politischen Dialog zwischen der Regierung 
Tadschikistans und der tadschikischen Oppo
sition zur Herbeiführung der nationalen Aus
söhnung zu erleichtern. Er vermerkt mit Genug
tuung, daß die Parteien eine Gemeinsame Kom
mission zur Überwachung der Durchführung der 
Vereinbarung vom 17. September eingesetzt 
haben, und ersucht den Generalsekretär, so bald 
wie möglich seine Ansichten und Empfehlungen 
hinsichtlich der Frage vorzulegen, welche Rolle 
die Vereinten Nationen bei der Unterstützung der 
praktischen Durchführung der erzielten Verein
barungen übernehmen könnten, insbesondere 
auch hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf 
die derzeitige Mission der Vereinten Nationen in 
Tadschikistan. 
Der Rat fordert die internationale Gemeinschaft 
und insbesondere die Staaten der Region auf, die 
Konsolidierung der im Lauf der innertadschiki
schen Gespräche erzielten Fortschritte auf dem 
Weg zur nationalen Aussöhnung nach besten Kräf
ten zu unterstützen und alles zu unterlassen, was 
den Friedensprozeß komplizieren könnte.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrichtung 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Tadschikistan (UNMOT). - Resolution 
968(1994) vom 16. Dezember 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi

denten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 
1992 (S/24742), vom 23. August 1993 
(S/26341), vom 22. September 1994 
(S/PRST/1994/56) und vom 8. November 
1994(S/PRST/1994/65), 

- nach Behandlung der Berichte des Generalse
kretärs vom 27. September 1994 (S/1994/ 
1102) und vom 30. November 1994 (S/1994/ 
1363), 

- mit Genugtuung über die im Laufe der dritten 
Runde der innertadschikischen Gespräche in 
Islamabdad zwischen der Regierung Tadschi
kistans und der tadschikischen Opposition er
zielte Einigung, die am 17. September 1994 in 
Teheran unterzeichnete Vereinbarung über ei
ne vorläufige Waffenruhe und die Einstellung 
anderer feindseliger Handlungen an der tad
schikisch-afghanischen Grenze und im Innern 
des Landes für die Dauer der Gespräche 
(S/1994/1102, Anhang 1) bis zum 6. Februar 
1995 zu verlängern, 

- sowie mit Genugtuung über die Unterzeich
nung des Protokolls über die Gemeinsame 
Kommission für die Durchführung der Verein
barung vom 17. September 1994 (S/1994/ 
1253, Anhang), 

- mit Lob für die Bemühungen des Generalse
kretärs und seines Sonderabgesandten sowie 
der Länder und der Regionalorganisationen, 
die bei den innertadschikischen Gesprächen als 
Beobachter fungiert und zur Herbeiführung 
dieser Vereinbarungen beigetragen haben, 

- betonend, daß die tadschikischen Parteien 
selbst die Hauptverantwortung für die Beile
gung ihrer Meinungsverschiedenheiten tragen 
und daß die in dieser Resolution vorgesehene 
internationale Unterstützung mit dem Prozeß 
der nationalen Aussöhnung einhergehen muß, 
einschließlich unter anderem der Abhaltung 
von freien und fairen Wahlen und sonstiger 
vertrauensbildender Maßnahmen durch die 
Parteien, 

- mit Genugtuung darüber, daß die Parteien ihre 
Entschlossenheit bekräftigt haben, den Kon
flikt ausschließlich mit politischen Mitteln zu 
lösen, 

- betonend, wie wichtig es ist, daß während der 
vierten Runde der innertadschikischen Ge
spräche in Moskau weitere maßgebliche Fort
schritte erzielt werden, 

- unter Hinweis auf die an den Generalsekretär 
gerichteten Erklärungen der Minister für aus
wärtige Angelegenheiten Kasachstans, Kirgi
sistans, der Russischen Föderation, Tadschiki
stans und Usbekistans vom 24. August und 30. 
September 1993 (S/26357 und S/26610), 

- in wohlwollender Anerkennung der Bereit
schaft der Gemeinsamen Friedenstruppen der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten in Tad
schikistan, gemeinsam mit den Beobachtern 
der Vereinten Nationen bei der Aufrechterhal
tung der Waffenruhe behilflich zu sein, wie aus 
einer gemeinsamen Erklärung der Minister für 
auswärtige Angelegenheiten Kasachstans, Kir
gisistans, der Russischen Föderation und Usbe
kistans vom 13. Oktober 1994 (S/1994/1178) 
hervorgeht, 

- betonend, wie wichtig eine enge Absprache 
zwischen der Beobachtermission der Vereinten 
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Nationen einerseits und den Gemeinsamen 
Friedenstruppen der Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten in Tadschikistan sowie den Grenz
streitkräften andererseits ist, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
30. November 1994 (S/1994/1363); 

2. beschließt, eine Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Tadschikistan (UNMOT) 
im Einklang mit dem vom Generalsekretär in 
dem genannten Bericht ausgeführten Plan ein
zurichten, mit folgendem Auftrag: 
a) die Gemeinsame Kommission bei der 

Überwachung der Durchführung der Ver
einbarung vom 17. September 1994 zu un
terstützen; 

b) Berichten Uber Verletzungen der Waffen
ruhe nachzugehen und den Vereinten Na
tionen und der Gemeinsamen Kommission 
darüber Bericht zu erstatten; 

c) wie in der Vereinbarung vom 17. Septem
ber 1994 festgelegt, ihre Guten Dienste zur 
Verfügung zu stellen; 

d) enge Kontakte zu den Konfliktparteien so
wie enge Verbindung mit der Mission der 
KSZE in Tadschikistan und den Gemeinsa
men Friedenstruppen der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten in Tadschikistan so
wie mit den Grenzstreitkräften zu wahren; 

e) die Bemühungen des Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs zu unterstützen; 

f) politische Verbindungs- und Koordinie
rungsdienste zu leisten, die eine rasche hu
manitäre Hilfe durch die internationale Ge
meinschaft erleichtern könnten; 

3. beschließt, daß die Mission für einen Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten eingerichtet wird, 
mit der Maßgabe, daß sie nur dann über den 6. 
Februar 1995 hinaus weitergeführt wird, falls 
der Generalsekretär dem Rat bis zu diesem 
Zeitpunkt berichtet, daß die Parteien überein
gekommen sind, die Vereinbarung vom 17. 
September 1994 zu verlängern, und daß sie 
sich weiter auf eine wirksame Waffenruhe, die 
nationale Aussöhnung und die Förderung der 
Demokratie verpflichten, 

4. ersucht den Generalsekretär, in den in Ziffer 3 
vorgesehenen Bericht eine Darstellung der bis 
zu dem genannten Zeitpunkt geleisteten Arbeit 
der Mission aufzunehmen und danach alle 
zwei Monate Berichte über diese Arbeit und 
die in Richtung auf die nationale Aussöhnung 
erzielten Fortschritte vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, unter 
Einsatz der Guten Dienste seines Sonderabge
sandten die Bemühungen um die Beschleuni
gung von Fortschritten bei der nationalen Aus
söhnung weiter zu verfolgen; 

6. fordert die Parteien auf, mit der Mission voll zu 
kooperieren und die Sicherheit und die Bewe
gungsfreiheit des Personals der Vereinten Na
tionen zu gewährleisten; 

7. fordert die Regierung Tadschikistans auf, mit 
den Vereinten Nationen rasch eine Vereinba
rung über die Rechtsstellung der Mission zu 
schließen, und ersucht den Generalsekretär, in 
seinem Bericht nach Ziffer 3 den Sicherheitsrat 
diesbezüglich in Kenntnis zu setzen; 

8. ruft die Parteien auf, ihre Anstrengungen zu 
verdoppeln, um so bald wie möglich eine um
fassende politische Regelung des Konflikts zu 
erreichen und mit dem Sonderabgesandten des 
Generalsekretärs in dieser Hinsicht voll zusam
menzuarbeiten; 

9. bittet die Parteien nachdrücklich, die von ihnen 
eingegangenen Verpflichtungen zur vollen 
Durchführung der Vereinbarung vom 17. Sep

tember 1994 genauestens zu erfüllen und alles 
zu unterlassen, was die derzeitige Lage ver
schlechtern oder den Prozeß der nationalen 
Aussöhnung verhindern könnte; 

10. begrüßt die am 12. November 1994 in Khorog 
erfolgte Freilassung der Inhaftierten und 
Kriegsgefangenen und fordert von den Parteien 
weitere vertrauensbildende Maßnahmen dieser 
Art sowie ungehinderten Zugang für das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
zu allen Personen, die von sämtlichen Parteien 
im Zusammenhang mit diesem bewaffneten 
Konflikt gefangengehalten werden; 

11. bittet alle Staaten und anderen Beteiligten 
nachdrücklich, den Prozeß der nationalen Aus
söhnung zu erleichtern und alles zu unterlas
sen, was den Friedensprozeß komplizieren 
könnte; 

12. begrüßt die bereits geleistete humanitäre Hilfe 
und fordert die Mitgliedstaaten zu größeren 
Beiträgen für die humanitären Hilfsmaßnah
men der Vereinten Nationen und anderer inter
nationaler Organisationen auf; 

13. ersucht den Generalsekretär um die Einrich
tung eines freiwilligen Fonds für Beiträge zur 
Unterstützung der Durchführung der Vereinba
rung vom 17. September 1994 über eine vor
läufige Waffenruhe und die Einstellung ande
rer feindseliger Handlungen an der tadschi
kisch-afghanischen Grenze und im Innern des 
Landes für die Dauer der Gespräche, insbeson
dere zur Unterstützung der Tätigkeit der Ge
meinsamen Kommission, und ermutigt die 
Mitgliedstaaten, zu diesem Fonds beizutragen; 

14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Treuhandschaft 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Außerkraft
treten des Treuhandabkommens für Palau. -
Resolution 956(1994) vom 10. November 
1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf Kapitel XII der Charta der 

Vereinten Nationen, durch das ein inter
nationales Treuhandsystem errichtet wurde, 

- im Bewußtsein der ihm mit Artikel 83 Absatz 1 
der Charta übertragenen Verantwortung in be
zug auf strategische Zonen, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 21(1947) 
vom 2. April 1947, mit der er das Treuhand
abkommen für die ehemaligen Japanischen 
Mandatsinseln billigte, die seitdem als das 
Treuhandgebiet Pazifikinseln bezeichnet wer
den, 

- in Anbetracht dessen, daß in dem Treuhandab
kommen die Vereinigten Staaten von Amerika 
zur Verwaltungsmacht des Treuhandgebiets 
bestellt wurden, 

- eingedenk dessen, daß der Artikel 6 des Treu
handabkommens im Einklang mit Artikel 76 
der Charta die Verwaltungsmacht unter ande
rem verpflichtete, die Entwicklung der Ein
wohner des Treuhandgebiets zur Selbstregie
rung oder Unabhängigkeit so zu fördern, wie es 
den besonderen Verhältnissen des Treuhand
gebiets und seiner Bevölkerung sowie deren 
frei geäußerten Wünschen entspricht, 

- in Kenntnis dessen, daß mit diesem Ziel 1969 

Verhandlungen zwischen der Verwaltungs
macht und Vertretern des Treuhandgebiets be
gannen, die im Fall Palaus zum Abschluß eines 
Vertrages über die freie Assoziierung führten, 

- in der Gewißheit, daß das Volk Palaus mit der 
Billigung seines neuen Statusabkommens in ei
ner Volksabstimmung, die von einer Besuchs
delegation des Treuhandrats beobachtet wurde, 
sein Recht auf Selbstbestimmung frei ausgeübt 
hat und daß in Ergänzung zu dieser Volksab
stimmung die ordnungsgemäß konstituierte 
Legislative Palaus eine Entschließung zur Bil
ligung des neuen Statusabkommens verab
schiedet und so frei ihren Wunsch zum Aus
druck gebracht hat, den Status Palaus als Treu
handgebiet zu beenden, 

- in Kenntnisnahme der Resolution 2199(LXI) 
des Treuhandrats vom 25. Mai 1994, 

> stellt fest, daß angesichts des Inkrafttretens des 
neuen Statusabkommens für Palau am 1. Okto
ber 1994 die Ziele des Treuhandabkommens 
voll erreicht worden sind und daß das Treu
handabkommen für Palau außer Kraft getreten 
ist. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

UN-Mitgliedschaft 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufnahme 
von Palau in die Vereinten Nationen. - Resolu
tion 963(1994) vom 29. November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Prüfung des Antrags der Republik Palau 

auf Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/1994/1315), 

> empfiehlt der Generalversammlung, die Repu
blik Palau als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung der Präsidentin 
vom 29. November 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/73) 

Auf der 3469. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
November 1994 gab die Präsidentin des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Aufnahme neuer Mitglieder durch 
den Rat im Namen des Rates die folgende Er
klärung ab: 

»In meiner Eigenschaft als Präsidentin des Sicher
heitsrats und im Namen der Ratsmitglieder möch
te ich die historische Bedeutung der soeben 
verabschiedeten Resolution hervorheben, in der 
die Aufnahme der Republik Palau als Mitglied in 
die Vereinten Nationen empfohlen wird. 
Diese Resolution stellt den Höhepunkt jahrzehnte
langer Bemühungen dar, den Treuhandgebieten in 
verschiedenen Teilen der Welt die Selbstbestim
mung zu bringen. Der Erfolg dieser Bemühungen 
hat es den Völkern der Treuhandgebiete ermög
licht, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen 
und den ihnen gebührenden Platz in der Gemein
schaft der Nationen einzunehmen. 
Diese Resolution erinnert uns außerdem an die Be
deutung, welche der Grundsatz der Universalität 
für die Vereinten Nationen besitzt, der Grundlage, 
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von der aus alle  großen und kleinen  Staaten zu 
unserem gemeinsamen Ziel, der Schaffung einer in 
Frieden und Wohlstand lebenden internationalen 
Gemeinschaft, beitragen. 
Als Mitglied der Vereinten Nationen wird die Re

publik Palau bei der Umsetzung dieses Grundsat

zes in die Praxis behilflich sein, und zur Verwirkli

chung der Ziele unserer Organisation ihren eige

nen wichtigen Beitrag leisten. 
Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats be

glückwünsche ich die Republik Palau zu dem Be

schluß des Rates, der Generalversammlung ihre 
Aufnahme als Mitglied in die Vereinten Nationen 
zu empfehlen.« 

Westsahara 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsidenten 
vom 29. Juli 1994 (UNDok. S/PRST/1994/39) 

Auf der 3411. Sitzung des Sicherheitsrats am 29. 
Juli 1994 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation betreffend Westsahara< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt mit Befriedigung 
Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 12. Juli 1994 (S/1994/819) über die Situation 
betreffend Westsahara sowie von dem mündlichen 
Bericht des Sekretariats vom 28. Juli 1994. Er be

grüßt die Fortschritte, die in bezug auf die im Be

richt des Generalsekretärs angesprochenen Fragen 
bislang auf dem Wege zur Durchführung des Re

gelungsplans in Übereinstimmung mit den ein

schlägigen Resolutionen des Rates erzielt worden 
sind. Er lobt insbesondere die Arbeit der Identifi

zierungskommission und die Bemühungen des 
Stellvertretenden Sonderbeauftragten gemäß Re

solution 907 (1994) vom 29. März 1994. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß der Generalse

kretär in Anbetracht der bei der Wählerregistrie

rung aufgetretenen Verzögerungen einen revidier

ten Zeitplan vorgeschlagen hat, der die Abhaltung 
des Selbstbestimmungsreferendums des Volkes 
von Westsahara am 14. Februar 1995 vorsieht. Er 
sieht dem Ende August 1994 zu unterbreitenden 
nächsten Bericht des Generalsekretärs mit Interes

se entgegen und hofft, auf dieser Grundlage die 
entsprechenden Beschlüsse über die Abhaltung 
und Terminierung des Referendums fassen zu kön

nen. Zwischenzeitlich begrüßt er die Absicht der 
Identifizierungskommission, den 31. August 1994 
als Frist für den Eingang der Anträge auf Eintra

gung in die Wählerverzeichnisse festzulegen. 
Der Sicherheitsrat begrüßt den von den Parteien 
bislang gezeigten guten Willen und bittet sie nach

drücklich, weiterhin mit dem Generalsekretär und 
der MINURSO zusammenzuarbeiten, um die 
möglichst baldige Durchführung des Regelungs

plans sicherzustellen.« 

SICHERHEITSRAT  Erklärung der Präsidentin 
vom 15. November 1994 (UNDok. S/PRST/ 
1994/67) 

Auf der 3457. Sitzung des Sicherheitsrats am 
15. November 1994 gab die Präsidentin des Si

cherheitsrats im Zusammenhang mit der Behand

lung des Punktes >Die Situation betreffend West

sahara< durch den Rat im Namen des Rates die fol

gende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von dem Be

richt des Generalsekretärs vom 5. November 1994 
(S/1994/1257). Er teilt die Ansicht des Generalse

kretärs, daß der am 28. August 1994 wie vereinbart 
in Gegenwart von Beobachtern begonnene Prozeß 
der Identifizierung und Registrierung der in Be

tracht kommenden Wähler einen wesentlichen 
Schritt auf dem Weg zur Erfüllung des Mandats 
der Vereinten Nationen in Westsahara darstellt. 
Der Sicherheitsrat fordert die beiden Parteien auf, 
mit dem Generalsekretär und der MINURSO bei 
ihren Bemühungen, den Regelungsplan im Ein

klang mit den einschlägigen Resolutionen des Ra

tes so bald wie möglich umzusetzen, weiter zu

sammenzuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat ist jedoch besorgt über das 
langsame Voranschreiten des Identifizierungspro

zesses, insbesondere über die Tatsache, daß bis

lang nur ein sehr kleiner Prozentsatz der mögli

chen Wähler identifiziert und befragt worden ist. 
Obschon der Rat sich der auftretenden Schwierig

keiten bewußt ist, so unter anderem, daß eine große 
Anzahl von Anträgen zu behandeln ist, die erst in 
letzter Minute eingegangen sind, fordert er die bei

den Parteien dennoch auf, alles zu tun, um die Ar

beit der MINURSO zu erleichtern, und drängt auf 
die frühestmögliche Entsendung des von der Ge

neralversammlung (Resolution 48/250 В vom 
13. Juli 1994) bereits bewilligten Personals der 
Identifizierungskommission, damit sich der Pro

zeß beschleunigt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt den Beschluß des Ge

neralsekretärs, im weiteren Verlauf dieses Monats 
in die Region zu reisen, und hofft, daß er bei dieser 
Gelegenheit über wesentliche Fortschritte auf dem 
Weg zur Durchführung des Regelungsplans und 
zur Abhaltung des nunmehr schon lange überfälli

gen Referendums Bericht erstatten können wird. 
Der Rat erwartet mit Interesse seinen Bericht im 
Anschluß an diese Reise sowie an den Bericht der 
technischen Gruppe, die damit beauftragt worden 
ist, die logistischen und sonstigen Erfordernisse 
für eine mögliche Dislozierung der MINURSO in 
ihrer vollen Personalstärke erneut zu prüfen. Auf 
der Grundlage dieses Berichts, einschließlich der 
Informationen über die bei der Arbeit der Identifi

zierungskommission erzielten Fortschritte sowie 
sonstiger Aspekte, die für die Erfüllung des Rege

lungsplans von Bedeutung sind, hofft der Rat, in 
der Lage zu sein, die entsprechenden Beschlüsse 
über die Organisation und die Terminierung des 
Referendums zu treffen. Der Rat ist dabei der 
nachdrücklichen Auffassung, daß es bei der Ab

haltung eines freien, fairen und unparteiischen Re

ferendums für die Selbstbestimmung des Volkes 
von Westsahara im Einklang mit dem Regelungs

plan keine weiteren ungebührlichen Verzögerun

gen geben darf.« 

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Selbstbe

stimmungsreferendum in Westsahara.  Reso

lution 973(1995) vom 13. Januar 1995 

Der Sicherheitsrat, 
 in Bekräftigung seiner Resolutionen 621 

(1988) vom 20. September 1988, 658 (1990) 
vom 27. Juni 1990, 690 (1991) vom 29. April 
1991,725 ( 1991 ) vom 31. Dezember 1991, 809 
(1993) vom 2. März 1993 und 907 (1994) vom 
29. März 1994, 

 unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsi

denten des Sicherheitsrats vom 29. Juli 1994 
(S/PRST/1994/39) und 15. November 1994 
(S/PRST/1994/67), 

 nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 14. Dezember 1994 (S/1994/ 
1420), 

 mit Genugtuung über die vom Generalsekretär 
während seines Besuchs in der Region vom 
25. bis 29. November 1994 unternommenen 
Bemühungen, 

 entschlossen, eine gerechte und dauerhafte Lö

sung der Westsaharafrage zu erzielen, 
 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die 

beiden Parteien, mit dem Generalsekretär und 
der Mission der Vereinten Nationen für das Re

ferendum in Westsahara (MINURSO) im Hin

blick auf eine rasche und vollinhaltliche 
Durchführung des Regelungsplans zusammen

zuarbeiten, 
 feststellend, daß nach Auffassung des General

sekretärs die Identifizierung und die Registrie

rung nur dann in einem vertretbaren Zeitraum 
abgeschlossen werden können, wenn der Per

sonalbestand und die sonstigen Ressourcen er

heblich verstärkt werden, 
 mit Besorgnis feststellend, daß bei der Durch

führung des Regelungsplans Verzögerungen 
aufgetreten sind und daß der Rat unter diesen 
Umständen das Mandat der MINURSO 
regelmäßig überprüfen muß, wie er dies auch 
in bezug auf andere Einsätze der Vereinten Na

tionen tut, 
1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 

14. Dezember 1994 über die Situation betref

fend Westsahara; 
2. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne 

weitere Verzögerungen ein freies, faires und 
unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit 
dem von beiden Parteien akzeptierten Rege

lungsplan durchzuführen; 
3. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Gene

ralsekretär und der MINURSO bei ihren 
Bemühungen, den Regelungsplan im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen des Si

cherheitsrats und im Rahmen des in den Zif

fern 21 und 22 des Berichts des Generalse

kretärs enthaltenen Zeitplans durchzuführen, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

4. begrüßt die Tatsache, daß die Wähleridentifi

zierung begonnen hat  und wenn auch lang

sam  weitergeht, und spricht der MINURSO 
für die bisher erzielten Fortschritte seine Aner

kennung aus; 
5. genehmigt die in den Ziffern 17 bis 19 des Be

richts des Generalsekretärs vorgeschlagene Er

weiterung der MINURSO und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß alles getan werden 
wird, um die Beobachter, die für den terminge

rechten Abschluß des Identifizierungsprozes

ses im Einklang mit dem Regelungsplan erfor

derlich sind, zum Einsatz zu bringen; 
6. ersucht den Generalsekretär, ihm bis zum 

31. März 1995 Bericht zu erstatten, um die 
Vorkehrungen betreffend die Logistik, das Per

sonal und die sonstigen Ressourcen zu bestäti

gen, die für den Einsatz der MINURSO in voll

er Stärke notwendig sind, sowie um ihm seine 
endgültigen Pläne für die Durchführung aller 
Teile des Regelungsplans und die Reaktionen 
der Parteien auf seine Vorschläge betreffend 
die Erfüllung des Auftrags der Vereinten Na

tionen in Westsahara darzustellen; 
7. ermutigt den Generalsekretär, auch weiterhin 

alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um ei

ne günstige Atmosphäre für die rasche und 
wirksame Durchführung des Regelungsplans 
zu schaffen; 

8. geht davon aus, daß er auf der Grundlage des in 
Ziffer 6 erbetenen Berichts in der Lage sein 
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wird, den 1. Juni 1995 als Tag des Beginns des 
Übergangszeitraums zu bestätigen, der zur 
Durchführung des Referendums im Oktober 
1995 und kurze Zeit danach zum erfolgreichen 
Abschluß der Mission im Einklang mit dem 
Regelungsplan führen soll; 

9. beschließt, daß das Mandat der MINURSO bis 
zum 31. Mai 1995 verlängert werden soll; 

10. beschließt außerdem, die mögliche Verlänge
rung des Mandats der MINURSO über den 
31. Mai 1995 hinaus auf der Grundlage eines 
weiteren Berichts des Generalsekretärs und im 
Lichte der Fortschritte auf dem Wege zur 
Durchführung des Referendums und des Rege
lungsplans zu prüfen; 

11. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat 
über die weiteren Entwicklungen bei der 
Durchführung des Regelungsplans betreffend 
Westsahara in diesem Zeitraum voll unterrich
tet zu halten; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zentralamerika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Letztmalige 
Verlängerung des Mandats der Beobachtermis
sion der Vereinten Nationen in El Salvador 
(ONUSAL). - Resolution 961(1994) vom 23. 
November 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 637(1989) 

vom 27. Juli 1989, 
- sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 

693(1991) vom 20. Mai 1991, 714(1991) vom 
30. September 1991, 729(1992) vom 14. Janu
ar 1992,784(1992) vom 30. Oktober 1992,791 
(1992) vom 30. November 1992, 832(1993) 
vom 27. Mai 1993, 888(1993) vom 30. No
vember 1993 sowie 920(1994) vom 26. Mai 
1994 und außerdem unter Hinweis auf die Er
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 16. September 1994 (S/PRST/1994/54), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 31. Oktober 1994 (S/1994/1212), 

- sowie nach Behandlung des im Schreiben des 
Generalsekretärs vom 22. Oktober 1994 
(S/1994/989) enthaltenen, vom 28. Juli 1994 
datierten Berichts der Gemeinsamen Gruppe 
für die Untersuchung politisch motivierter ille
galer bewaffneter Gruppen, 

- feststellend, daß die Regierung El Salvadors 
und die Frente Farabundo Marti para la Libera-
ciôn Nacional (FMLN) in einer vom 4. Oktober 
1994 datierten, im Schreiben des Generalse
kretärs vom 10. Oktober 1994 (S/1994/1144) 
enthaltenen gemeinsamen Erklärung um eine 
weitere Verlängerung des Mandats der Beob
achtermission der Vereinten Nationen in El 
Salvador (ONUSAL) ersucht haben, 

- besorgt über die Verzögerungen bei der Durch
führung mehrerer wichtiger Bestandteile der 
Friedensabkommen, insbesondere soweit sie 
die Nationale Zivilpolizei und den Abschluß 
der Demobilisierung der Nationalpolizei wie 
auch die Übertragung von Grund und Boden, 
die Durchführung von Programmen zur Er
leichterung der Wiedereingliederung der ehe
maligen Kombattanten und der Kriegsverletz
ten in die Zivilgesellschaft, die Siedlungspro

bleme, die Reform des Justiz- und Wahlsy
stems und verschiedene Empfehlungen der 
Wahrheitskommission betreffen, 

- mit Genugtuung über die von der ONUSAL 
bisher erzielten Ergebnisse sowie über die An
strengungen, die der Generalsekretär, sein Son
derbeauftragter und die ONUSAL auch weiter
hin unternehmen, um die vollinhaltliche Um
setzung der Abkommen zu unterstützen, wel
che die Regierung El Salvadors und die FMLN 
unterzeichnet haben, um in El Salvador den 
Frieden zu wahren und zu konsolidieren und 
die Aussöhnung zu fördern, 

- mit Genugtuung über die Bemühungen, die der 
Generalsekretär zur Zeit unternimmt, um die 
Kosten der ONUSAL einzudämmen, 

- mit Genugtuung darüber, daß alle Beteiligten 
weiterhin für die Aussöhnung, Stabilität und 
Entwicklung im politischen Leben El Salva
dors eintreten, wie der Generalsekretär in sei
nem Bericht vom 31. Oktober 1994 festgestellt 
hat, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
31. Oktober 1994; 

2. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß alle 
Aspekte der Friedensabkommen, namentlich 
auch die Empfehlungen der Wahrheitskom
mission, vollinhaltlich und termingerecht um
gesetzt werden, und daß auf die Erkenntnisse 
der Gemeinsamen Gruppe zur Untersuchung 
politisch motivierter illegaler bewaffneter 
Gruppen geeignete Anschlußmaßnahmen fol
gen; 

3. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, 
daß wichtige Bestandteile der Friedensabkom
men bislang nur unvollständig durchgeführt 
worden sind; 

4. fordert alle Beteiligten auf, mit dem Sonderbe
auftragten des Generalsekretärs und der ONU
SAL bei ihrer Aufgabe, die Erfüllung der Ver
pflichtungen durch die Parteien zu verifizieren, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

5. bittet die Regierung El Salvadors und die FM
LN nachdrücklich, ihre Anstrengungen zu ver
doppeln, um dem >Abkommen über einen Zeit
plan zur Durchführung der wichtigsten noch 
nicht durchgeführten Vereinbarungen* Folge 
zu leisten, damit die Durchführung aller 
Aspekte der Friedensabkommen im Rahmen 
des Zeitplans abgeschlossen wird, und ersucht 
den Generalsekretär, den Sicherheitsrat regel
mäßig über den Stand der Erfüllung der noch 
nicht umgesetzten Verpflichtungen und die 
Einsätze der ONUSAL unterrichtet zu halten; 

6. bittet nachdrücklich alle Staaten und die auf 
dem Gebiet der Entwicklung und Finanzierung 
tätigen internationalen Institutionen, zur Un
terstützung der Durchführung aller Aspekte der 
Friedensabkommen rasch großzügige Beiträge 
zu gewähren, wie dies die Regierung El Salva
dors und die FMLN gemeinsam erbeten haben; 

7. billigt die Empfehlungen des Generalsekretärs 
in seinem Bericht vom 31. Oktober 1994 be
treffend die Mandatserfüllung durch die ONU
SAL; 

8. beschließt, das Mandat der ONUSAL um einen 
abschließenden Zeitraum bis zum 30. April 
1995 zu verlängern; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis 
zum 31. März 1995 über die ONUSAL Bericht 
zu erstatten, namentlich über die Erfüllung und 
den Abschluß ihres Mandats sowie über die 
Modalitäten ihres Abzugs, der bis zum 
30. April 1995 abgeschlossen sein und in einer 
mit der wirksamen Erfüllung ihrer Pflichten zu 
vereinbarenden Weise erfolgen soll; 

10. bekräftigt die von den Vereinten Nationen ein
gegangene Verpflichtung zur Verifikation der 
vollinhaltlichen Durchführung der Friedensab
kommen, begrüßt die Absicht des Generalse
kretärs, zu prüfen, wie die Vereinten Nationen 
die ihnen noch verbleibenden Verifikations
pflichten erfüllen können, und bittet den Gene
ralsekretär, im Benehmen mit den zuständigen 
Sonderorganisationen, Regionalorganisatio
nen und Mitgliedstaaten Modalitäten für die 
weitere Hilfeleistung an El Salvador im Rah
men der Friedensabkommen für die Zeit nach 
dem 30. April 1995 auszuarbeiten; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Zypern 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere Sta
tionierung der Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern (UNFICYP). - Resolution 
969(1994) vom 21. Dezember 1994 

Der Sicherheitsrat, 
- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene

ralsekretärs vom 12. Dezember 1994 über den 
Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern 
(S/1994/1407 und Add. 1), 

- sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung 
des Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die Stationierung der Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern (UNFICYP) um ei
nen weiteren Zeitraum von sechs Monaten ver
längern, 

- feststellend, daß die Regierung Zyperns zuge
stimmt hat, daß es wegen der Verhältnisse auf 
der Insel notwendig ist, die Truppe über den 
31. Dezember 1994 hinaus in Zypern zu belas
sen, 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, 
daß während des Zeitraums, auf den sich der 
Bericht des Generalsekretärs bezieht, die Pa
trouillen der UNFICYP in der Pufferzone oder 
in ihrer Umgebung weiterhin Störungen ausge
setzt waren, daß es auch weiterhin zu Verlet
zungen der Waffenruhe gekommen ist und daß 
keine Fortschritte in bezug auf eine Abzugs
vereinbarung erzielt werden konnten, 

- sowie mit dem erneuten Ausdruck seiner Be
sorgnis darüber, daß noch keine Fortschritte in 
Richtung auf eine endgültige politische Lösung 
erzielt wurden und keine wesentliche Vermin
derung der Anzahl der ausländischen Truppen 
in der Republik Zypern und keine Reduzierung 
der Verteidigungsausgaben in der Republik 
Zypern erfolgt ist, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 831(1993) 
vom 27. Mai 1993 und insbesondere deren Be
stimmungen über die Finanzierung der UN
FICYP, 

- sowie unter Hinweis auf seine Resolution 
889(1993) vom 15. Dezember 1993, 

- in Bekräftigung der Bestimmungen der Reso
lution 186(1964) vom 4. März 1964 und ande
rer einschlägiger Resolutionen, 

- feststellend, daß die Situation im Zusammen
hang mit dem Gute-Dienste-Auftrag des Gene
ralsekretärs in Zypern nach wie vor geprüft 
wird, und mit Interesse erwartend, daß ihm zu 
gegebener Zeit ein abschließender Bericht vor
gelegt wird, 
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1. verlängert die Stationierung der UNFICYP in 
Zypern um einen weiteren, am 30. Juni 1995 
endenden Zeitraum; 

2. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, 
sicherzustellen, daß es entlang der Pufferzone 
zu keinen Zwischenfällen kommt, und der UN
FICYP ihre volle Zusammenarbeit zuteil wer
den zu lassen; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Zusammen
setzung und die Stärke der Truppe im Hinblick 
auf eine mögliche Neustrukturierung weiter zu 
prüfen; 

4. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, sich zu ei
ner maßgeblichen Verminderung der Zahl der 
ausländischen Truppen in der Republik Zypern 
sowie zu einer Reduzierung der Verteidigungs
ausgaben in der Republik Zypern zu verpflich
ten, um zur Wiederherstellung des Vertrauens 
zwischen den Parteien beizutragen und einen 
ersten Schritt im Hinblick auf den Abzug der 
nichtzyprischen Streitkräfte zu tun, wie in dem 
Ideenkatalog ausgeführt, und fordert den Ge
neralsekretär auf, die dahin gehenden Bemü
hungen zu fördern; 

5. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten er
neut auf, entsprechend Ziffer 3 der Resolution 
839(1993) vom 11. Juni 1993 mit der UN
FICYP ohne weiteren Verzug Gespräche zu 
beginnen, die darauf gerichtet sind, sich gegen
seitig zu verpflichten, entlang der Feuereinstel
lungslinien Gefechtsmunition oder Waffen, 
außer Handfeuerwaffen, sowie das Abfeuern 
von Waffen in Sicht- oder Hörweite der Puffer
zone zu verbieten; 

6. ruft die Militärbehörden auf beiden Seiten 
außerdem auf, mit der UNFICYP zusammen-

Die Mitgliedschaften im Sicherheitsrat seit 1946 
Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung wurde Deutschland im Herbst 1994 von der Generalversammlung für die Jahre 1995 und 1996 
in das mit der »Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit« betraute Hauptorgan der Ver
einten Nationen, den Sicherheitsrat, gewählt. Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Diskussion um eine Erweiterung des Rates (siehe 
VN 511993 S. 173 ff.) hofft die Bundesregierung, in Zukunft einen permanenten Sitz in dem Gremium einnehmen zu können. Bisher sieht die 
Charta - die weltpolitische Lage des Jahres 1945 widerspiegelnd - nur fünf Ständige Mitglieder vor: China, Frankreich, Großbritannien, 
Rußland (in Nachfolge der Sowjetunion) und die Vereinigten Staaten. Zusätzlich privilegiert sind diese durch das Vetorecht, das jedem die
ser Staaten de facto ein Einspruchsrecht gegen die tatsächliche oder vermutete Beeinträchtigung seiner Interessen einräumt ( siehe die Auf
stellungen der am Veto gescheiterten Entschließungsanträge in dieser Zeitschrift, zuletzt bei Volker Löwe, Die Vetos im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen (1983-1990), VN 111991 S. 11 ff.). 
Am 17. Januar 1946, als der Rat in London unter dem Vorsitz des australischen Marineministers Norman Makin zum ersten Mal zusam
mentrat, hatte er insgesamt 11 Mitglieder. Erweitert wurde er seither nur einmal: durch die Resolution 1991 A (XVIII) der Generalver
sammlung vom 17. Dezember 1963 (Text: VN 211964 S. 80). Entsprechend den Bestimmungen der Charta erforderte diese Änderung die Ra
tifikation durch mindestens zwei Drittel der Mitgliedstaaten (einschließlich sämtlicher Ständiger Mitglieder des Rates), trat am 31. August 
1965 in Kraft und fand Anwendung mit Wirkung vom 1. Januar 1966 (welche Zäsur in der nachstehenden Tabelle durch einen senkrechten 
starken Strich markiert ist). Mit der Resolution von 1963 wurde auch der noch immer gültige Schlüssel für die geographische Verteilung fest
gelegt: 5 der nunmehr 10 nichtständigen Sitze werden von afrikanischen und asiatischen Staaten besetzt, 1 von einem osteuropäischen Staat, 
2 von lateinamerikanischen und ebenfalls 2 von westeuropäischen und anderen Staaten<. Die Aufteilung der den afrikanischen und asiati
schen Ländern zustehenden Sitze erfolgt folgendermaßen: 3 Sitze für Afrika, 2 Sitze für Asien. 
Die gegenwärtige Zuordnung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu den Regionalgruppen der Generalversammlung ist in der nach
stehenden Tabelle festgehalten; a: afrikanische Staaten, b: asiatische Staaten, c: lateinamerikanische und karibische Staaten, d: osteu
ropäische Staaten, e: westeuropäische und andere Staaten, keine Angabe: ohne Gruppenzugehörigkeit. Die fünf Ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind schwarz, die jeweiligen nichtständigen Mitglieder des Rates durch Punkte gekennzeichnet. Die Tabelle zeigt für jedes 
UN-Mitglied die Jahre seiner Mitgliedschaft in der Weltorganisation durch die weißen Felder an: graue Felder bedeuten Nichtmitglied
schaft, weiße Felder Mitgliedschaft; das erste weiße Feld kennzeichnet das Jahr des Beitritts. Bei den nicht zum Kreis der fünf Ständigen Mit
glieder zählenden Ländern, für die sich unter dem Jahr 1946 ein weißes Feld befindet, handelt es sich um die übrigen 46 >ursprünglichen 
Mitglieder< des Jahres 1945 sowie um die 1946 aufgenommenen Staaten. 
In seiner knapp fünfzigjährigen Geschichte hat der Sicherheitsrat fast 1000 Resolutionen verabschiedet; hinzu sind in jüngster Zeit zuneh
mend Erklärungen des jeweiligen Ratspräsidenten gekommen, die den Konsens der Mitglieder des Sicherheitsrats verkörpern und als Qua-
si-Entschließungen gelten können (siehe auch die letzte einschlägige Aufstellung in VN 311993 S. 94 ff.). 

zuarbeiten, um die Abzugsvereinbarung von 
1989 auf alle Gebiete der Pufferzone auszude-
henen, wo sich die beiden Seiten in großer 
Nähe zueinander befinden; 

7. bittet außerdem nachdrücklich die Führer der 
beiden Volksgruppen, wie in Ziffer 7 der Reso
lution 889(1993) vom 15. Dezember 1993 
empfohlen, Toleranz und die Aussöhnung zwi
schen den beiden Volksgruppen zu fördern; 

8. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, 
die Kontakte mit den beiden Führern fortzuset
zen und alles zu tun, um eine gemeinsame Ba
sis für die Wiederaufnahme der direkten Ge
spräche zu finden; 

9. erklärt erneut, daß er es für wichtig hält, daß in 
den wesentlichen Punkten der Zypernfrage und 
bei der Umsetzung der in dem Bericht des Ge
neralsekretärs vom 1. Juli 1993 (S/26026) ge
nannten vertrauensbildenden Maßnahmen bal
dige Fortschritte erzielt werden; 

10. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Juni 
1995 einen Bericht über die Durchführung die
ser Resolution vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Verfahren des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 16. Dezember 1994 (UN-Dok. S/PRST/ 
1994/81) 

Auf der 3483. Sitzung des Sicherheitsrats am 16. 
Dezember 1994 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes »Arbeitsmethoden und Verfahren des Si-
cherheitsrats< durch den Rat im Namen des Rates 
die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Ansichten der Mitglie
der des Rates und vieler anderer Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen zu dem zur Behandlung 
stehenden Gegenstand gehört. Diese haben ge
zeigt, daß es breite Unterstützung dafür gibt, häufi
ger öffentliche Sitzungen des Rates abzuhalten, 
und daß die Mitglieder des Rates eindeutig bereit 
sind, hierauf einzugehen. Der Rat beabsichtigt da
her, im Rahmen seiner Bemühungen zur Verbesse
rung des Informationsflusses und des Gedanken
austausches zwischen den Ratsmitgliedern und 
den anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen häufiger öffentliche Sitzungen abzuhalten, 
insbesondere in der Anfangsphase der Behandlung 
eines Themas. Der Rat wird von Fall zu Fall ent
scheiden, wann derartige öffentliche Sitzungen an
gesetzt werden sollen. Die Arbeitsgruppe des Si
cherheitsrats für Dokumentation und Verfahrens
fragen wird diese Frage im Licht der geäußerten 
Auffassungen weiter prüfen und unverzüglich ei
nen Bericht vorlegen. 
Der Sicherheitsrat wird diese Frage weiter prü
fen.« 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New 
York 
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